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1. Allgemeines

1.1 Aufgaben und Ziele der Flächennutzungsplanung

Aufgabe der Bauleitpläne ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke ent-
sprechend § 1 (1) BauGB vorzubereiten und zu leiten.

Nach Maßgabe des § 5 (1) BauGB ist im Flächennutzungsplan für das ganze Gemeinde-
gebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der
Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen
darzustellen.

Die jetzige Fortschreibung des Flächennutzungsplans soll als vorbereitender Bauleitplan
(§ 1 (2) BauGB) bis Ende 2035 Grundlage für die daraus zu entwickelnden Bebauungs-
pläne (verbindliche Bauleitpläne § 8 (2) BauGB) sein.

Inhaltlich trifft der Flächennutzungsplan im Rahmen der Gesamtentwicklung einer Ge-
meinde die grundsätzliche Entscheidung darüber, in welcher Weise und für welchen Nut-
zungszweck (Bebauung, Verkehr, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Erholung, Naturschutz,
Erneuerbare Energien, Klimaschutz usw.) die vorhandenen Flächen genutzt werden sol-
len. Er erzeugt keine unmittelbare Rechtswirkung gegenüber Dritten, stellt aber für die
Verwaltung und andere Behörden ein planungsbindendes Programm dar, das deren kon-
krete Planungen vorbereitet und rahmensetzend bindet.

Flächennutzungspläne haben von ihrer Aussage, Prognose und Bauflächenausweisung
her eine Geltungsdauer von etwa 10 – 15 Jahren. Bei der Aufstellung, Fortschreibung
oder Änderung eines Flächennutzungsplans sind die übergeordneten Ziele der Raum-
ordnung, Landes- und Regionalplanung zu beachten.

Der Flächennutzungsplan wird aufgrund seines besonderen Rechtscharakters nicht als
Satzung, sondern durch einfachen Feststellungs- bzw. Wirksamkeitsbeschluss erlassen.
Er ist daher seiner Form nach keine Rechtsnorm und enthält keine für jedermann ver-
bindlichen Regelungen. Er verleiht keinen Anspruch auf Umsetzung seiner Darstellungen,
z.B. in einen Bebauungsplan. Nur im Rahmen der Bauleitplanung, also gegenüber der
Gemeinde, besitzt er über das Entwicklungsgebot des § 8 (2) 1 BauGB Verbindlichkeit.
Gleiches gilt nach Maßgabe des § 7 BauGB gegenüber den Planungen anderer Planungs-
träger.

1.2 Erforderlichkeit der Fortschreibung

Der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2006 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Bad Friedrichshall-Oedheim-Offenau wurde mit der Bekanntmachung der Genehmigung
2006 wirksam. Zwischenzeitlich wurden zahlreiche Änderungen des Flächennutzungs-
plans durchgeführt.

Der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2006 war auf das Zieljahr 2015 ausgelegt. Da die
städtebauliche Entwicklung des Verwaltungsraums kontinuierlich weiterverfolgt werden
soll und die neuen gesetzlichen Anforderungen an die Flächennutzungsplanung zum
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Thema Klimaschutz und regenerative Energien in das Planwerk zu integrieren sind, ist
eine flächendeckende Fortschreibung des Flächennutzungsplans auf aktualisierter
Grundlage erforderlich. Eine erhöhte Erforderlichkeit der Planung ist zudem wegen der
Ansiedlung des Schwarz-Projekt-Campus mit ca. 5.000 Arbeitsplätzen im Endausbau ge-
geben. Die Gesamtfortschreibung soll den Planungszeitraum bis zum Jahr 2035 abde-
cken.

Inhaltlich sind insbesondere die übergeordneten Vorgaben der Landes- und Regional-
planung (Landesentwicklungsplan 2002 und Regionalplan Heilbronn-Franken) sowie die
neuesten Kennzahlen des Statistischen Landesamts (2019: Bevölkerungsvorausrechnung
bis zum Jahr 2035) mit teilweise deutlich steigenden Wachstumsprognosen zu berück-
sichtigen.

1.3 Planungsgebiet und Planungszeitraum

Das Plangebiet umfasst die Gemarkungen der nachfolgenden Gemeinden:

Teilverwaltungsraum (TVR) Bad Friedrichshall

Stadt Bad Friedrichshall mit den Stadtteilen Hagenbach, Jagstfeld, Kochendorf sowie die
Stadtteile Duttenberg und Untergriesheim

TVR Oedheim

Gemeinde Oedheim mit den Ortsteilen Oedheim und Degmarn

TVR Offenau

Gemeinde Offenau mit dem Ort Offenau

Abb. 1: Verwaltungsraum vVG Bad Friedrichshall-Oedheim-Offenau
(Eigene Darstellung; Kartengrundlage: www.openstreetmap.de)
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Die Gesamtfläche beträgt 5.161 ha mit einer Einwohnerzahl von 28.993 Einwohnern zum
Ende des Jahres 2020. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von ca. 562 Einwoh-
ner/km². Die Flächenanteile und die Bevölkerung verteilen sich wie folgt auf die Teilver-
waltungsräume:

TVR Bad Friedrichshall 2.471 ha (47,9 %) 19.504 Einw. (67,3 %)
TVR Oedheim 2.124 ha (41,1 %) 6.487 Einw. (22,4 %)
TVR Offenau 566 ha (11,0 %) 3.002 Einw. (10,3 %)

Der Planungszeitraum umfasst einen Zeitraum von 15 Jahren bis Ende 2035.

2. Verfahren
Das Flächennutzungsplanverfahren wird im Regelverfahren mit zweistufiger Behörden-
beteiligung durchgeführt.

Nach der Frühzeitigen Beteiligung wurden die eigegangenen Stellungnahmen ausgewer-
tet und weitere Abstimmungen mit den Trägern öffentlicher Belange vorgenommen. Ne-
ben dem Umweltbericht wurde zudem ein Klimagutachten erstellt. Des Weiteren sind die
Ergebnisse des Starkregenrisikomanagement der drei Kommunen in die Planung mit ein-
geflossen. Auf der Basis dieser Informationen wurde die Flächenkulisse angepasst.

Nach der Offenlegung wurden die eigegangenen Stellungnahmen ausgewertet und wei-
tere Abstimmungen mit den Trägern öffentlicher Belange vorgenommen. Aufgrund der
Abstimmungen mit der Unteren Naturschutzbehörde sowie der Netze BW müssen die
Sonderbauflächen „Photovoltaik Südzucker“ und „Biogasanlage Kochendorf“ herausge-
nommen werden.

Die Herausnahme der beiden Sonderbauflächen bedarf einer erneuten Auslegung. Die
erneute Offenlegung erfolgt beschränkt auf die geänderten Inhalte (Herausnahme der
beiden Sonderbauflächen). Die Dauer der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme
werden angemessen verkürzt.

Nach Durchführung der erneuten Offenlegung wurde das Planwerk nicht mehr verändert.
Es erfolgten lediglich Ergänzungen von Hinweisen für nachgelagerte Verfahren in der
Begründung.
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3. Übergeordnete Planungen

3.1 Vorgaben der Raumordnung

Bei der Planung sind die folgenden raumordnerischen Vorgaben zu beachten:

Landesentwicklungsplan 2002

Im Landesentwicklungsplan ist die Stadt Bad Friedrichshall als Mittelzentrum ausgewie-
sen. Sie liegt auf den Entwicklungsachsen Heilbronn – Neckarsulm (– Mosbach) und Heil-
bronn – Neckarsulm (– Adelsheim/Osterburken) – Tauberbischofsheim (– Würzburg).

Der Stadt Bad Friedrichshall ist dem Verdichtungsraum Heilbronn zugeordnet. Die Ge-
meinden Oedheim und Offenau werden den sonstigen Gemeinden in der Randzone des
Verdichtungsraums Heilbronn zugeordnet.

Regionalplan Heilbronn-Franken 2020

Der Stadt Bad Friedrichshall wird die zentralörtliche Funktion eines Unterzentrums zuge-
wiesen, sie ist dem Verdichtungsraum zugeordnet. Die Gemeinden Oedheim und Of-
fenau werden den sonstigen Gemeinden in der Randzone des Verdichtungsraums zuge-
ordnet.

Bad Friedrichshall und Offenau liegen auf der Entwicklungsachse (Stuttgart –) Lauf-
fen a.N. – Heilbronn – Neckarsulm – Bad Friedrichshall – Gundelsheim – Mosbach.

Bad Friedrichshall und Offenau sind als Gemeindeteile mit verstärkter Siedlungstätigkeit
(Siedlungsbereiche) ausgewiesen. Hier soll sich die Siedlungstätigkeit über die Eigenent-
wicklung hinaus verstärkt vollziehen.

Der Außenbereich im Verwaltungsraum wird überwiegend von Regionalen Grünzügen
belegt.

Einzelne geplante Flächen befinden sich innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für Erholung.
Die Vereinbarkeit eines Wohngebiets im Vorranggebiet für Erholung berührt viele As-
pekte. Einerseits kann die Nähe zu Erholungsgebieten ein großer Pluspunkt für Bewohner
sein, andererseits kann die Bebauung in diesen Gebieten die Natur und Umweltbelastung
beeinträchtigen. Ein wichtiger Faktor bei der Vereinbarkeit von Wohngebieten im Vor-
ranggebiet für Erholung ist die sorgfältige Planung von Baugebieten. Durch eine ent-
sprechende Planung und Ausführung können negative Auswirkungen auf die Umwelt
minimiert werden. Beispielsweise können Grünflächen und natürliche Landschaften er-
halten oder neu angelegt werden, um ein harmonisches Bild zwischen Wohnen und Na-
tur zu schaffen. Darüber hinaus sollten auch die Bedürfnisse und Anforderungen der
Bewohner im Wohngebiet berücksichtigt werden. Hierbei können beispielsweise Wege
für Fahrradfahrer und Fußgänger eingerichtet werden, um eine umweltfreundliche Mo-
bilität zu fördern. Auch öffentliche Nahverkehrsmittel sollten in der Nähe verfügbar sein,
um eine gute Anbindung an die Stadt zu gewährleisten.
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Abb. 2: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Heilbronn-Franken
(Quelle: Regionalverband Heilbronn-Franken)

3.2 Bevölkerungsprognose

Die Einwohnerzahl BadenΆWürttembergs stieg im Jahr 2018 bereits auf etwas mehr als
11,07  Mill. an. Damit hat sich – vor allem aufgrund des Zustroms an Migranten – der
Trend der letzten Jahre mit steigenden Zuwanderungszahlen nochmals erheblich ver-
stärkt. Im Jahr 2014 zogen per Saldo knapp 90.000 Personen in den Südwesten, im Jahr
2013 waren es rund 70.000. Dagegen war noch in den Jahren 2008 und 2009 die Einwoh-
nerzahl des Landes aufgrund geringer Wanderungsgewinne und eines negativen Gebur-
tensaldos (weniger Geburten als Sterbefälle) rückläufig. Die Einwohnerzahl im zweiten
Quartal des Jahres 2021 bestätigt mit ca. 11,11 Mill. den ansteigenden Trend.

Vor dem Hintergrund der derzeit bestehenden besonders großen Unsicherheiten im Hin-
blick auf die weitere Entwicklung der Zuwanderung hat das Statistische Landesamt im
Jahr 2019 eine neue Bevölkerungsprognose mit zwei Vorausrechnungsvarianten erstellt.
Nach der so genannten Hauptvariante, die auch in den kommenden Jahren von einer
relativ hohen Zuwanderung ausgeht, könnte die Einwohnerzahl des Landes noch bis zum
Jahr 2035 um rund 260.000 Personen auf dann rund 11,37 Mill. Einwohner ansteigen.

Die aktuelle Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg
(Juni 2019), die sich auf den Zeitraum von Ende 2017 bis 2035 bezieht, geht für den ge-
samten Verwaltungsraum für das Jahr 2035 von einer Einwohnerzahl von 30.224 Einwoh-
nern aus. Gegenüber dem Einwohnerstand von 2017 ist dies ein Bevölkerungswachstum
von rund 1.661 Einwohnern bzw. 5,82 %.

4. Bauflächenbedarfsnachweis
Der Nachweis des Bauflächenbedarfs erfolgt unter Beachtung des Hinweispapiers „Plau-
sibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise“ des Ministeriums für Verkehr und Inf-
rastruktur vom 17.02.2017.
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4.1 Wohnbauflächenbedarf 2020 – 2035

Der grundsätzliche Flächenbedarf leitet sich ab aus der prognostizierten Bevölkerungs-
entwicklung und dem Eigenbedarf aufgrund des Belegungsdichterückgangs.

Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 2022

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg hat im Mai 2022eine regionalisierte Be-
völkerungsvorausberechnung mit der Basis 31.12.2020 bis zum Jahr 2040 veröffentlicht.

Gemäß der Bevölkerungsvorausberechnung ergibt sich für die vereinbarte Verwaltungs-
gemeinschaft Bad Friedrichshall-Oedheim-Offenau mit den aktuellen verfügbaren Bevöl-
kerungszahlen des Statistischen Landesamts (Bevölkerung nach Nationalität – viertel-
jährlich; Ende 2020) folgende Entwicklungsprognose bis zum Jahr 2035:

Ausgangsbevölkerung Bevölkerungsentwicklung Differenz

Stand 2020 Stand 2035

Bad Friedrichshall 19.504 EW 20.405 EW + 901 EW*

Oedheim 6.487 EW 6.771 EW + 284 EW*

Offenau 3.002 EW 3.131 EW + 129 EW*

vVG (gesamt) 28.993 EW 30.307 + 1.314 EW

*Differenz zum Ausgangswert Bevölkerung nach Nationalität – vierteljährlich Ende 2020 (Statistisches Landesamt)

Eigenbedarf

Ein weiterer Neubau- und damit Flächenbedarf ergibt sich aus dem weiter anhaltenden
Trend zu einer höheren Wohnfläche pro Kopf bzw. einem Rückgang der Belegungsdichte.
Entsprechend dem Hinweispapier des Landes kann dieser Trend durch einen fiktiven Ein-
wohnerzuwachs von 0,3 % abgebildet werden. Für die einzelnen Kommunen ergeben
sich durch den erwartbaren Rückgang der Belegungsdichte damit bis zum Jahr 2035
(15 Jahre) folgende fiktive Zuwächse:

Bad Friedrichshall + 878 EW

Oedheim + 292 EW

Offenau + 135 EW

Innenentwicklungspotential

Gemäß den Hinweisen für die Plausibilitätsprüfung sind Innenentwicklungspotentiale
vorrangig zu entwickeln und werden vom Brutto-Wohnflächenbedarf abgezogen. Das
Innenentwicklungspotential wird zur Erstellung des Vorentwurfs der 4. Fortschreibung
des Flächennutzungsplans ermittelt und in die Wohnbauflächenbedarfsermittlung ein-
gestellt.
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Bei der Ermittlung des Innenentwicklungspotentials werden Mischbauflächen entspre-
chend der einzuhaltenden Nutzungsmischung zur Hälfte angerechnet.

Im Folgenden werden die Potentialflächen der einzelnen Kommunen und deren Aktivier-
barkeit erläutert:

Stadt Bad Friedrichshall
Die Stadt Bad Friedrichshall versucht, mit verschiedenen Maßnahmen das Innenentwick-
lungspotential zu aktivieren.

Die Stadt Bad Friedrichshall führt in der Stadtmitte seit Jahrzehnten mit Hilfe des Lan-
dessanierungsprogramms städtebauliche Erneuerungs- und Ordnungsmaßnahmen
durch.

In vielen Bereichen konnten städtebauliche Missstände behoben und mehr Funktionalität
sowie Attraktivität geschaffen werden. Der Bewilligungszeitraum für das Sanierungsge-
biet „Stadtmitte II“ endete am 30.04.2017. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen
„Stadtmitte II“ konnten noch nicht alle Defizite behoben werden. Die Stadt Bad Fried-
richshall hat deshalb beschlossen, ein weiteres Sanierungsgebiet zu beantragen, um den
kontinuierlichen Prozess der städtebaulichen Erneuerung fortzusetzen.

Die Einleitung der vorbereitenden Untersuchungen für den Bereich „Stadtmitte III“ wur-
den mit Beschluss des Gemeinderats am 25.04.2017 eingeleitet. Seit dem 27.03.2019 ist
die Stadt Bad Friedrichshall offiziell in das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren“ (ASP) aufgenommen. Insgesamt wurde das Sanierungsverfahren mit ei-
nem vorläufigen Zuwendungsbetrag in Höhe von 900.000 Euro ausgestattet. Dies ent-
spricht unter Einberechnung des kommunalen Eigenanteils in Höhe von 40 % einem
Gesamtförderrahmen von 1.500.000 Euro. Der Bewilligungszeitraum wurde zunächst auf
die Dauer vom 01.01.2019 bis zum 30.04.2028 festgelegt.

Das im vereinfachten Verfahren förmlich festgelegte Sanierungsgebiet „Ortsmitte Ko-
chendorf“ wurde zum 01.01.2005 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Die
Fördermaßnahme ist zum 30.04.2019 ausgelaufen. Der Gemeinderat der Stadt Bad Fried-
richshall hat in seiner Sitzung am 23.06.2019 die Aufhebung der Satzung über die förm-
liche Festlegung des Sanierungsgebiets „Ortsmitte Kochendorf“ und die Festlegung des
Sanierungsgebiets „Hauptstraße Kochendorf“ beschlossen. Im Anschluss an den notwen-
digen Abschluss des Sanierungsgebiets „Ortsmitte Kochendorf“ wurden zentrale Berei-
che, in denen die Sanierungszielsetzungen bisher nicht erreicht wurden, zur Gebiets-
kulisse „Hauptstraße Kochendorf“ zusammengefasst.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats am 29.01.2019 konnte die Phase der vorbereiten-
den Untersuchungen für den Bereich „Hauptstraße-Kochendorf“ eingeleitet werden. Seit
dem 31.03.2020 ist die Stadt Bad Friedrichshall offiziell in das Bund-Länder-Programm
„Lebendige Zentren“ (LZP) aufgenommen. Insgesamt wurde das Sanierungsverfahren mit
einem vorläufigen Zuwendungsbetrag in Höhe von 900.000 Euro ausgestattet. Auch hier
entspricht dies unter Einberechnung des kommunalen Eigenanteils in Höhe von 40 %
einem Gesamtförderrahmen von 1.500.000 Euro. Der Bewilligungszeitraum wurde zu-
nächst auf die Dauer vom 01.01.2020 bis zum 30.04.2029 festgelegt.
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Neben den Sanierungsgebieten wurden zudem zahlreiche Bebauungspläne der Innen-
entwicklung gem. § 13a BauGB aufgestellt, um durch Nachverdichtung zusätzlichen
Wohnraum im Innenbereich zu schaffen.

Der Gemeinderat der Stadt Bad Friedrichshall setzt verstärkt auf die Innenentwicklung,
um die Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen zu reduzieren.
Im Rahmen der Baulückenerfassung wurden insgesamt 264 Baulücken im Umfang von
14,53 ha ermittelt. Davon befinden sich 268 Baulücken im Umfang von 14,07 ha in
Privateigentum und 6 Baulücken im Umfang von 0,46 ha im Eigentum der Gemeinde. Bei
der Baulückenerfassung werden Mischbauflächen zur Hälfte angerechnet.

Die Aktivierungsrate des theoretisch vorhandenen Innenentwicklungspotentials ist trotz
der Unterstützung durch die Kommune eher gering. Hauptgrund ist die mangelnde Ver-
kaufsbereitschaft der Alteigentümer; auch vor dem Hintergrund der heutigen Finanz-
situation (niedriges Zinsniveau). Des Weiteren verhindern schwierige Grundstücksver-
hältnisse, Immissionskonflikte oder artenschutzrechtliche Hindernisse im Einzelfall eine
bauliche Innenentwicklung. Für private Baulücken ohne Bauverpflichtung (12,15 ha) wird
daher eine Aktivierungsrate von 30 % angenommen. Private Baulücken mit einer Bauver-
pflichtung werden vollständig angerechnet (1,92 ha).

Insgesamt lässt sich durch das vorhandene Innenentwicklungspotential in etwa eine Brut-
tobaufläche in der Größe von etwa 6,03 ha in der Außenentwicklung „einsparen“.

Gemeinde Oedheim

Die Gemeinde Oedheim versucht mit verschiedenen Maßnahmen das Innenentwick-
lungspotential zu aktivieren.

Zur Behebung von Missständen sowie zur Schaffung höherer Funktionalität und Attrak-
tivität wurde im Mai 2017 das Sanierungsgebiet „Ortskern III“ festgelegt. Der Bewilli-
gungszeitraum wurde bis zum 30.04.2025 festgelegt.

Zudem verfügt die Gemeinde Oedheim über eine Satzung über ein besonderes Vorkaufs-
recht nach § 25 BauGB im Ortskern von Oedheim. Dies gibt der Gemeinde weitere Hand-
lungsoptionen.

Im Rahmen der Aufstellung der Bebauungspläne „Dorf Neuaufstellung 1. Änderung“ und
„Degmarner Straße/Auweg“ gem. § 13a BauGB konnte zudem zusätzlicher Wohnraum
durch Nachverdichtung im Innenbereich geschaffen werden.

Der Gemeinderat der Gemeinde Oedheim setzt verstärkt auf die Innenentwicklung, um
die Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen zu reduzieren.

Im Rahmen der Baulückenerfassung wurden insgesamt 114 Baulücken im Umfang von
6,70 ha ermittelt. Davon befinden sich 104 Baulücken im Umfang von 5,91 ha in Privat-
eigentum und 10 Baulücken im Umfang von 0,79 ha im Eigentum der Gemeinde. Bei der
Baulückenerfassung werden Mischbauflächen zur Hälfte angerechnet.

Die Aktivierungsrate des theoretisch vorhandenen Innenentwicklungspotentials ist trotz
der Unterstützung durch die Kommune eher gering. Hauptgrund ist die mangelnde Ver-
kaufsbereitschaft der Alteigentümer; auch vor dem Hintergrund der heutigen Finanz-
situation (niedriges Zinsniveau). Des Weiteren verhindern schwierige
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Grundstücksverhältnisse, Immissionskonflikte oder artenschutzrechtliche Hindernisse im
Einzelfall eine bauliche Innenentwicklung.

Die Gemeinde Oedheim hat zudem Ende 2020 eine Befragung der Eigentümer von Bau-
lücken vorgenommen. Baulücken, deren Eigentümer kein Interesse haben innerhalb des
Planungshorizonts ihr Baugrundstück zu veräußern oder zu bebauen, wurde im Vorent-
wurf nicht angerechnet (0,81 ha). Entsprechend der Anregung des RP Stuttgart wird für
diese ebenso eine Aktivierungsrate von 30 % angenommen (0,24 ha). Dagegen werden
Baulücken, deren Eigentümer ein Interesse haben innerhalb des Planungshorizonts ihr
Baugrundstück zu veräußern oder zu bebauen, vollständig angerechnet. Dies gilt auch
für private Baulücken mit einer Bauverpflichtung (2,06 ha).

Für alle sonstigen private Baulücken ohne Bauverpflichtung, deren Eigentümer sich nicht
gemeldet haben (3,04 ha), wird eine Aktivierungsrate von 30 % angenommen.

Insgesamt lässt sich durch das vorhandene Innenentwicklungspotential in etwa eine Brut-
tobaufläche in der Größe von etwa 4,00 ha in der Außenentwicklung „einsparen“.

Gemeinde Offenau

Die Gemeinde Offenau hat sich erfolgreich um die Aufnahme des Gebiets „Neue Mitte
Offenau“ in das Landessanierungsprogramm des Landes Baden-Württemberg (LSP) be-
worben. Mit dem Bewilligungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart (RP Stutt-
gart) vom 25.05.2018 wurde dem Antrag der Gemeinde Offenau auf Aufnahme statt-
gegeben. Die Phase der vorbereitenden Untersuchungen wurde mit Beschluss im Ge-
meinderat am 05.06.2018 eingeleitet. Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme
wurde ein vorläufiger Zuwendungsbetrag in Höhe von 900.000 Euro gewährt. Unter Ein-
berechnung des kommunalen Eigenanteils in Höhe von 600.000 Euro) entspricht dies ei-
nem Gesamtförderrahmen in Höhe von 1.500.000 Euro. Der Bewilligungszeitraum wurde
zunächst auf die Dauer von acht Jahren bis zum 30.04.2027 festgelegt.

Neben den Sanierungsgebieten wurden zudem zahlreiche Bebauungspläne der Innen-
entwicklung gem. § 13a BauGB aufgestellt, um durch Nachverdichtung zusätzlichen
Wohnraum im Innenbereich zu schaffen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Offenau setzt verstärkt auf die Innenentwicklung, um
die Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen zu reduzieren. Als Beispiel kann an die-
ser Stelle die Schaffung einer modernen Wohnanlage mit 16 Wohneinheiten im Ortskern
durch die S2 Wohnungsbau GmbH genannt werden.

Im Rahmen der Baulückenerfassung wurden insgesamt 45 Baulücken im Umfang von
2,35 ha ermittelt. Davon befinden alle 45 Baulücken in Privateigentum. Bei der Bau-
lückenerfassung werden Mischbauflächen zur Hälfte angerechnet.

Die Aktivierungsrate des theoretisch vorhandenen Innenentwicklungspotentials ist trotz
der Unterstützung durch die Kommune eher gering. Hauptgrund ist die mangelnde Ver-
kaufsbereitschaft der Alteigentümer; auch vor dem Hintergrund der heutigen Finanz-
situation (niedriges Zinsniveau). Des Weiteren verhindern schwierige Grundstücksver-
hältnisse, Immissionskonflikte oder artenschutzrechtliche Hindernisse im Einzelfall eine
bauliche Innenentwicklung. Es wird daher eine Aktivierungsrate von 30 % angenommen.
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Insgesamt lässt sich durch das vorhandene Innenentwicklungspotential in etwa eine Brut-
tobaufläche in der Größe von etwa 0,71 ha in der Außenentwicklung „einsparen“.

Leerstandsquote

Für die drei Kommunen wurde eine einfache Betrachtung der Leerstände über die Ein-
wohnermeldedaten vorgenommen. Die Betrachtung kommt zu folgendem Ergebnis:

- Bad Friedrichshall – Leerstandsquote ca. 2,4 %

- Oedheim – Leerstandquote ca. 2,7 %

- Offenau – Leerstandsquote ca. 4,0 %

Angemessene Leerstandsquoten liegen laut der Literatur bei 3,00 % bis 5,00 %. Eine an-
gemessene Leerstandsquote kann ein Indiz für einen funktionierenden Wohnungsmarkt
sein. Leerstand kann helfen, das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wie-
derherzustellen und eine Überhitzung des Marktes zu vermeiden. Die Betrachtung zeigt,
dass in allen drei Kommunen kein außergewöhnlich hoher Leerstand vorliegt. Der Leer-
stand fließt daher nicht in die Bedarfsermittlung ein.

Abweichende Bevölkerungsprognose

Die Einwohnerentwicklung aller drei Kommunen stellt sich aktuell sehr positiv dar. Auf-
grund örtlicher Besonderheiten wird gemäß dem „Hinweispapier zur Plausibilitätsprü-
fung der Bauflächenbedarfsnachweise“ eine von der Hauptvariante des Statistischen
Landesamts abweichende Bevölkerungsentwicklung für alle drei Kommunen geltend ge-
macht.

Insbesondere der folgende Aspekt, der in der Bevölkerungsentwicklung des Statistischen
Landesamts nicht berücksichtigt wurde, dürfte künftig zu deutlichen Wanderungsgewin-
nen führen:

Á Die Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm plant die Errichtung eines Dienstleistungs-
standorts, an dem insbesondere IT-Arbeitsplätze entstehen werden. Der Standort
soll in mehreren Abschnitten realisiert werden. Im Endausbau werden auf dem
„Schwarz-Projekt-Campus“ bis zu 5.000 Arbeitsplätze entstehen.

Durch die Ansiedlung der Schwarz-Gruppe in Bad Friedrichshall entstehen am geplanten
Standort bis zu 5.000 Arbeitsplätze innerhalb des Planungshorizonts des Flächennut-
zungsplans. Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft geht davon aus, dass sich durch
diese Sonderentwicklung mit zahlreichen neuen Arbeitsplätzen ein erhöhter Wohnbau-
flächenbedarf ergibt.

Der zusätzliche Bevölkerungszuwachs, der durch die oben genannten örtlichen Beson-
derheiten entsteht, kann nur abgeschätzt werden. Nach der abweichenden Prognose
werden sich jährlich einige Arbeitnehmer und Familien zusätzlich im Verwaltungsraum
ansiedeln. Als Schätzmodell gehen die Gemeinden im Folgenden davon aus, dass sich
über die prognostizierte Hauptvariante des Statistischen Landesamts hinaus bis zum Jahr
2035 ca. 1.000 Einwohner zusätzlich im Verwaltungsraum ansiedeln werden. Es wird da-
von ausgegangen, dass sich 60 % dieser zusätzlichen Einwohner in Bad Friedrichshall,
15 % in Oedheim und 25 % in Offenau ansiedeln werden.
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Darüber hinaus erhöht sich der Siedlungsdruck zusätzlich durch die Schaffung weiterer
Arbeitsplätze in den benachbarten Gemeinden:

Á In Bad Wimpfen wurde 2021 die neue Lidl-Deutschland-Zentrale mit ca. 1.500 Ar-
beitsplätzen errichtet.

Á In Neckarsulm (Heilbronn) hat die Schwarz-Gruppe ein Messezentrum mit ca.
1.400 Arbeitsplätzen errichtet. Das Messezentrum wurde 2021 fertiggestellt.

Á Der IT-Dienstleister Bechtle aus Neckarsulm plant die Erweiterung des Standorts mit
der Errichtung eines zusätzlichen Bürogebäudes. Es werden ca. 600 neue Arbeits-
plätze geschaffen.

Auch diese Sonderentwicklungen in der Region um den Verwaltungsraum wurden nicht
in der abweichenden Bevölkerungsprognose berücksichtigt, da sich die Auswirkungen
auf die drei Kommunen bzgl. des Wohnbauflächenbedarfs nur schwer prognostizieren
lassen.

Begründet wird die abweichende Bevölkerungsprognose des Weiteren wie folgt:

Die Stadt Bad Friedrichshall ist im Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 nach Plan-
satz 2.3.3 als Unterzentrum ausgewiesen und hat folglich als zentralörtliche Funktion die
Aufgabe der qualifizierten Grundversorgung für die jeweils zugehörigen Verflechtungs-
bereiche zu erfüllen. Gemäß Plansatz 2.1.1 des Landesentwicklungsplans 2002 wird die
Stadt Bad Friedrichshall dem Verdichtungsraum zugeordnet. Mit der räumlichen Nähe
zum Oberzentrum Heilbronn sowie der guten Anbindung an den Schienenverkehr eignet
sich die Stadt Bad Friedrichshall auch als Wohnstandort für ÖPNV-Pendler. Der Haupt-
bahnhof Bad Friedrichshall ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Am Hauptbahnhof
stoßen die Elsenztalbahn (Neckargemünd – Bad Friedrichshall) und die Neckartalbahn
(Heidelberg – Mosbach-Neckarelz – Bad Friedrichshall) auf die Frankenbahn (Würzburg
– Bad Friedrichshall – Stuttgart). Durch die Siedlungsentwicklung entlang dieser Schie-
nenachsen kann eine Reduzierung des MIV (Motorisierter Individualverkehr) in der Re-
gion erreicht werden. Ergänzt wird das ÖPNV-Angebot mit den Buslinien 602, 604, 615,
625, 628 und 691. Im Übrigen liegt die Stadt Bad Friedrichshall auf den Landesentwick-
lungsachsen Heilbronn – Neckarsulm (– Mosbach), Heilbronn – Neckarsulm (– Adels-
heim/Osterburken) – Tauberbischofsheim (– Würzburg), Heidelberg – Neckargemünd –
Eberbach – Mosbach (– Neckarsulm) und Heidelberg – Neckargemünd – Meckesheim –
Sinsheim (– Heilbronn) (LEP 2002). Gemäß dem Regionalplan Heilbronn-Franken befindet
sich Bad Friedrichshall auf der Landesentwicklungsachse (Stuttgart) – Lauffen a.N. – Heil-
bronn – Neckarsulm – Bad Friedrichshall – Gundelsheim (– Mosbach). Die Ausweisung
von Neubauflächen entlang der Entwicklungsachse entspricht dem Plansatz 2.3.2.2 des
Landesentwicklungsplans 2002.

Die Gemeinde Oedheim liegt gemäß Plansatz 2.1.2 des Landesentwicklungsplans 2002 in
der Randzone des Verdichtungsraums. Eine zentralörtliche Funktion wird der Gemeinde
Oedheim nicht zugeordnet. Oedheim ist nicht direkt an den Schienenverkehr angebun-
den. Der nächstgelegene Bahnhof entlang der Schienenachse Würzburg – Stuttgart
(Frankenbahn) befinden sich in Bad Friedrichshall und ist in ca. 10 min mit dem Pkw zu
erreichen. Hier bietet sich die Nutzung der Park & Ride-Parkplätze an. Zudem ist der
Bahnhof über die Buslinien 625 und 628 des Heilbronner Verkehrsverbunds angebunden.
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Aufgrund der Nähe zu dieser schienengebundenen Hauptverkehrsachse bietet sich auch
Oedheim als Wohnstandort für ÖPNV-Pendler an.

Die Gemeinde Offenau wird gemäß Plansatz 2.1.1 des Landesentwicklungsplans 2002 der
Randzone des Verdichtungsraums zugeordnet. Mit der räumlichen Nähe zum Oberzent-
rum Heilbronn sowie der guten Anbindung an den Schienenverkehr (Frankenbahn) eig-
net sich Offenau auch als Wohnstandort für ÖPNV-Pendler. Durch die Siedlungs-
entwicklung entlang dieser Schienenachsen kann eine Reduzierung des MIV (Motorisier-
ter Individualverkehr) in der Region erreicht werden. Ergänzt wird das ÖPNV-Angebot
durch die Buslinie 604 (Mosbach-Neckarelz – Bad Friedrichshall Hbf). Im Übrigen liegt
die Gemeinde Offenau auf den Landesentwicklungsachsen Heilbronn – Neckarsulm (–
Mosbach) und Heidelberg – Neckargemünd – Eberbach – Mosbach (– Neckarsulm) und
Heidelberg – Neckargemünd – Meckesheim – Sinsheim (– Heilbronn) (LEP 2002). Gemäß
dem Regionalplan Heilbronn-Franken befindet sich Bad Friedrichshall auf der Landesent-
wicklungsachse (Stuttgart –) Lauffen a.N. – Heilbronn – Neckarsulm – Bad Friedrichshall
– Gundelsheim (– Mosbach). Die Ausweisung von Neubauflächen entlang der Entwick-
lungsachse entspricht dem Plansatz 2.3.2.2 des Landesentwicklungsplans 2002.

Insbesondere die Lage der Verwaltungsgemeinschaft im Verdichtungsraum Heilbronn
mit seiner sehr guten Anbindung an den Schienenverkehr sowie der Nähe zu dem Mit-
telzentrum Neckarsulm und dem Oberzentrum Heilbronn, die beide einen hohen Wohn-
bauflächenbedarf aufweisen, dem keine ausreichende Bedarfsdeckung gegenübersteht,
begründet die abweichende Bevölkerungsprognose. Die Verwaltungsgemeinschaft weist
sehr gute Standorteigenschaften auf, um den bestehenden Wohnraummangel im nörd-
lichen Verdichtungsraum zu begegnen.

Trotz der Einführung von Home-Office und der Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten,
besteht weiterhin ein Bedarf an Wohnflächen in der Nähe der Arbeitsstätten. Neben den
Arbeitsplätzen im IT-Bereich entstehen auch viele Arbeitsplätze in anderen Bereichen
(z.B. Gastronomie, Kindertagesstätte, Reinigungskraft, etc.), welche nicht die Möglichkei-
ten des Home-Office haben.

Selbst im IT-Bereich lässt sich sagen, dass trotz des Aufkommens des Home-Office der
Bedarf an Wohnflächen in der Nähe der Arbeitsstätten, aufgrund begrenzter räumlicher
Ressourcen, individueller Präferenzen, der Verfügbarkeit von Infrastruktur und Dienst-
leistungen sowie der Flexibilität in Arbeitsmodellen weiterhin besteht.
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Ergebnis Wohnbauflächenbedarf

Beim Ansatz der abweichenden Bevölkerungsprognose ergibt sich folgender Wohnbau-
flächenbedarf für die einzelnen Gemeinden:

Bad Friedrichshall Oedheim Offenau

Ausgangsbevölkerung
(Ende 2020)

19.504 6.487 3.002

Prognose Bevölkerung
(bis 2035)

20.405 6.771 3.131

Einwohnerentwicklung
(bis 2035)

+ 901 + 284 + 129

Rückgang
Belegungsdichte

+ 878 + 292 + 135

Abweichende
Bevölkerungsprognose

+ 600 + 150 + 250

Fiktiver Einwohnerzuwachs + 2.379 + 726 + 514

Bruttoflächenbedarf*
(ha)

47,58 14,52 10,28

Innenentwicklungspotential
(ha)

6,03 4,00 0,71

Nettoflächenbedarf (ha) 41,55 10,52 9,57

*   Vorgabe Regionalplan Heilbronn-Franken 2020: 50 Einwohner/ha

4.2 Gewerbeflächenbedarf

Stadt Bad Friedrichshall

Die Stadt Bad Friedrichshall verfügt nur noch über wenige gewerbliche Bauplätze. Im
Flächennutzungsplan sind keine geplanten gewerblichen Bauflächen mehr enthalten. Im
Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist die Erweiterung des Gewerbe-
gebiets Kocherwaldstraße vorgesehen, um den örtlichen Bedarf decken zu können.

Zusätzlich zu den Reserveflächen muss noch der Teil des Gebiets „Obere Fundel“ genannt
werden, der sich aktuell nicht in Entwicklung befindet und von der Schwarz-Gruppe als
Reservefläche vorgehalten wird. Der Bereich umfasst eine Fläche von ca. 5 ha und bildet
den zweiten Bauabschnitt des Schwarz-Projekt-Campus. Die Fläche befindet sich bereits
im Eigentum der Schwarz-Gruppe. Die genannte Flächenreserve steht allerdings nur dem
genannten Unternehmen zur Verfügung, sodass diese nicht zur Deckung des örtlichen
Gewerbeflächenbedarfs herangezogen werden kann.

Gemeinde Oedheim

Die Gemeinde Oedheim verfügt noch über eine geplante gewerbliche Baufläche. Durch
diese kann der örtliche Bedarf an gewerblichen Bauflächen gedeckt werden. Im Rahmen
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der Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist daher keine Neuausweisung von Bau-
flächen erforderlich.

Zudem sind im bestehenden Gewerbegebiet noch Baulücken vorhanden. Diese befinden
sich aber alle in privater Hand und werden von bestehenden Gewerbebetrieben als Er-
weiterungsflächen vorgehalten.

Gemeinde Offenau

Die Gemeinde Offenau verfügt noch über eine geplante gewerbliche Baufläche. Durch
diese kann der örtliche Bedarf an gewerblichen Bauflächen gedeckt werden. Zur Entwick-
lung der geplanten gewerblichen Baufläche wurde im Gemeinderat bereits ein Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungsplan „Reiteläcker-Mühlweg“ gefasst. Zudem wird eine
kleine gewerbliche Baufläche im Bereich der Kläranlage aufgenommen.

Gewerbliche Baulücken sind in Offenau nicht vorhanden. Allerdings sind auf dem Ge-
lände der Südzucker AG nördlich (5,5 ha) und westlich der Klärbecken (7,5 ha) ca. 13 ha
gewerbliche Bauflächen, die aktuell landwirtschaftlich genutzt werden. Diese Flächenre-
serve befindet sich allerdings im Eigentum der Südzucker AG. Ein Flächenzugriff ist somit
nicht möglich. Die genannte Flächenreserve steht nur dem genannten Unternehmen zur
Verfügung, sodass diese nicht zur Deckung des örtlichen Gewerbeflächenbedarfs heran-
gezogen werden kann.

Interkommunales Gewerbegebiet

Alle drei Kommunen erhalten regelmäßig Anfragen nach gewerblichen Bauplätzen. Die
noch vorhandenen sowie die im Rahmen der Fortschreibung vorgesehenen gewerblichen
Potentiale sollen überwiegend den bestehenden örtlichen Bauflächenbedarf decken.

Die Stadt Bad Friedrichshall und die Gemeinden Oedheim und Offenau haben im Vorfeld
des Flächennutzungsplanverfahren Überlegungen zur Realisierung eines Interkommuna-
len Gewerbegebiets angestellt.

Die Kommunen haben im Rahmen von Vorüberlegungen eine Fläche in Offenau identi-
fiziert, welche im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans geprüft werden soll. Aufgrund der Stellungnahmen aus der frühzeitigen
Beteiligung und umfangreichen Restriktionen wird die angedachte Fläche nicht weiter-
verfolgt.

4.3 Sonstiger Flächenbedarf

Sonderbauflächen

Schloss Lehen – Bad Friedrichshall

Das Hotel Schloss Lehen wird seit 2017 von der Immobilienfirma, die das Schloss erwarb,
betrieben und seit 2020 von der Welcome Hotel Gruppe von Neckarsulm aus gemanagt.
Zu Anfang wurde es als Hotel Garni betrieben, jedoch stellte sich schnell der Bedarf an
einem gastronomischen Angebot für die Hotelgäste sowie der Möglichkeit, Veranstal-
tungen abhalten zu können, heraus. 2018 wurde deshalb die zuvor geschlossene Küche
umgebaut und mit dem neu angebauten Wintergarten als Speise- und Veranstaltungs-
raum realisiert.
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Für die Auslastung der Gastronomie sowie für die Veranstaltung von Hochzeiten, Fami-
lienfeiern u.Ä. reichen jedoch die bisherigen Übernachtungskapazitäten (21 Zimmer)
nicht aus. Die Anzahl der Zimmer soll deshalb idealerweise auf 100 erhöht werden, um
die Betriebs- und Instandhaltungskosten des denkmalgeschützten Gebäudes zu erwirt-
schaften. Das Minimum zur wirtschaftlichen Betreibung des Hotels sind 90 Übernach-
tungszimmer inklusive der bisher vorhandenen Zimmer, demzufolge ca. 70 Zimmer im
Neubau. Dadurch dass der Neubau die Infrastruktur (Rezeption, Keller, Speiseräume, Kü-
che etc.) des bestehenden Hotels mit nutzt, sollen Synergieeffekte und eine Gesamtwirt-
schaftlichkeit erreicht werden. Für das Fortbestehen des Hotels ist der Neubau somit
zwingend erforderlich. Aus den voranstehenden Ausführungen ergibt sich, dass keine
Standortalternativen für den Hotelneubau bestehen.

Zusätzlich wird der Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten signifikant durch die aktuelle
Expansion und Realisierung des geplanten IT-Projekt-Campus der Schwarz Gruppe am
Südrand von Kochendorf erhöht. Dies ist insbesondere auf den zu erwartenden anstei-
genden Pendlerverkehr und den dadurch bedingten zunehmenden Bedarf an Übernach-
tungen durch Geschäftsreisende zurückzuführen. Die räumliche Nähe der beiden
Projekte im Stadtteil Kochendorf wird diesen Effekt voraussichtlich verstärken.

Für die Umsetzung dieses Vorhabens ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforder-
lich, da sich das Schloss und das Areal des geplanten Bettenhauses im Außenbereich
nach § 35 BauGB befinden.

Schachtanlage SuedLink – Bad Friedrichshall

Im Rahmen des Vorhabens 3 nach Bundesbedarfsplangesetz der Bundesrepublik
Deutschland ist unter der Bezeichnung „SuedLink“ die Errichtung von Leitungstrassen zur
Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung zwischen Brunsbüttel (nordwestlich von
Hamburg) und Großgartach in Baden-Württemberg vorgesehen. Im Gebiet des Landkrei-
ses Heilbronn werden unter Federführung der Projektpartnerschaft zwischen TRANS-
NETBW GMBH (TransnetBW) und TenneT TSO GmbH (TenneT) derzeit Möglichkeiten
einer untertägigen Trassenführung unter Nutzung des Grubengebäudes des Bergwerks
Heilbronn – Bad Friedrichshall der SÜDWESTDEUTSCHEN SALZWERKE AG (SWS) geprüft.

Der Trassenkorridor des Abschnitts wurde im Bundesfachplanungsverfahren festgelegt.
Er beginnt westlich der Gemeindegrenze zwischen Bad Friedrichshall und Oedheim. Die
vorgeschlagene Trasse verläuft ab der Gemeinde Bad Friedrichshall / Ort Kochendorf nur
wenige hundert Meter oberirdisch, bevor der Verlauf untertägig in einer Tiefe von etwa
200 Metern im Bergwerk Kochendorf/Heilbronn seine Fortsetzung findet. Der Verlauf
durch das Bergwerk erfolgt vollständig untertägig und endet am Schachtstandort in der
Nähe des Konverterstandorts.

Für die Schachtanlage östlich von Kochendorf soll eine Sonderbaufläche in den Flächen-
nutzungsplan aufgenommen werden.

Die Sonderbaufläche dient der Umsetzung des Vorhabens Nr. 3 aus dem Bundesbedarf-
splangesetz (BBPIG). In der Fläche soll die Kabelführung ins Bergwerk erfolgen.
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Biogasanlage Kochendorf – Bad Friedrichshall

Die Biogas Kochendorf GmbH & Co. KG betreibt eine Biogasanlage in Kochendorf. Der
Betreiber strebt eine Erweiterung der bestehenden Biogas- und Energieerzeugung ohne
wesentliche Baumaßnahmen an.

Die Netze BW verweist in seiner Stellungnahme auf ein laufendes Planfeststellungsver-
fahren (110-kV-Leitungsanlage Kochendorf - Möckmühl, LA 0110) im Bereich der Bio-
gasanlage Kochendorf. Aufgrund einer daraus resultierenden Veränderungssperre kann
in diesem Bereich aktuell keine Änderung am Flächennutzungsplan vorgenommen wer-
den. Die geplante Sonderbaufläche „Biogasanlage“ wird daher aus dem Flächennut-
zungsplan herausgenommen.

Photovoltaik Südzucker – Offenau

In Offenau soll auf dem Gelände der Südzucker AG eine Freiflächen-Photovoltaikanlage
errichtet werden. Dies entspricht dem Ziel zum Ausbau der erneuerbaren Energien.

Aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet fand eine Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehörde statt. Diese hat im Rahmen der Abstimmung mitgeteilt, dass weder
eine Landschaftsschutzgebietserlaubnis noch eine Befreiung der LSG-VO in Aussicht ge-
stellt werden kann, da der herausragende Nutzen eine Freiflächenphotovoltaikanlage an
genau dieser Stelle, der einer Verlegung des Vorhabens in den Bereich außerhalb des
Schutzgebiets entgegensteht, nicht gesehen wird. Die geplante Sonderbaufläche „Pho-
tovoltaik Südzucker“ wird daher aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen.

Hospiz/Erweiterung Klinikbereich – Bad Friedrichshall

Südwestlich des Krankenhaus Plattenwald ist die Errichtung eines Hospizes geplant. Hier-
für wird eine Sonderbaufläche zur Erweiterung des Klinikbereichs in den Flächennut-
zungsplan aufgenommen.

Grünflächen

Waldkindergarten Duttenberg – Bad Friedrichshall

Der Kindergarten „Waldkinder e.V.“ betreibt einen Waldkindergarten am westlichen Rand
des Friedrichshaller Stadtteils Duttenberg im Wald südlich des Fußballplatzes. Ergänzend
zum Standort im Wald wurden in der Vergangenheit private Garten- und Baumgrund-
stücke genutzt, um den Kindern Alternativen zum Spiel im Wald bieten zu können.

Seit 2021 wird hierzu das städtische Grundstück 3646/1 in der Nähe des ehemaligen
Tabakschuppens westlich des Sportplatzes genutzt. Nach Angabe des Betreibers sind für
den Betrieb des Kindergartens zukünftig umfangreiche bauliche Anlagen (z.B. Tipi, über-
dachte Sitzgruppen, Hütten, Spielgeräte, Einfriedung, etc.) erforderlich.

Eine Nutzung als Waldkindergarten mit den geplanten umfangreichen baulichen Anla-
gen widerspricht den Darstellungen des Flächennutzungsplans als landwirtschaftliche
Fläche und ist daher im Außenbereich nach § 35 nicht zulässig. Zur Realisierung des Vor-
habens wird eine geplante Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Waldkindergarten“ in
den Flächennutzungsplan aufgenommen. Am 28.09.2021 wurde im Gemeinderat der
Stadt Bad Friedrichshall bereits ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan ge-
fasst.
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Waldkindergarten Offenau – Offenau

In Offenau besteht ein hoher Bedarf nach Kindergartenplätzen. Zur Ausweitung des be-
stehenden Angebots und zur Deckung des bestehenden Bedarfs soll ein Waldkindergar-
ten geschaffen werden. Eine Nutzung als Waldkindergarten mit den erforderlichen
baulichen Anlagen widerspricht den Darstellungen des Flächennutzungsplans als land-
wirtschaftliche Fläche und ist daher im Außenbereich nach § 35 nicht zulässig. Zur Reali-
sierung wird eine geplante Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Waldkindergarten“ in
den Flächennutzungsplan aufgenommen.

Starkregenableitung – Oedheim

Im Hinblick auf den fortschreitenden Klimawandel und den stark zunehmenden Wetter-
extremen veranlasste die Gemeinde Oedheim im Rahmen des Starkregenrisikomanage-
ments eine Gefährdungsanalyse, die durch das Büro BIT Ingenieure AG, 79102 Freiburg
im Jahre 2018 durchgeführt wurde. Hierbei wurde deutlich, dass durch die Lage des ge-
planten Neubaugebiets „Linkenbrunnen III“ am östlichen Ortsrand erhebliches Gefähr-
dungspotential für die geplante Wohnbebauung besteht.

Oedheim wurde bereits in der Vergangenheit durch Überflutungen infolge von Starkre-
genereignissen im Bereich der östlichen Ortslage stark belastet. Daher wurde zur wirksa-
men Verhinderung wiederkehrender Überflutungen bereits im Jahr 2008 eine künstliche
„Flutmulde“ zum Hochwasserschutz angelegt, die Teile des anfallenden Niederschlags-
wassers aus den östlichen Flächen aufnimmt und über den „Weihergraben“ gezielt dem
Vorflutgewässer „Kocher“ zuleitet.

Da auch der „Weihergraben“ trotz der im Jahr 2014 durchgeführten hydraulischen Maß-
nahmen stark überlastet ist, kann dieser nicht weiter beaufschlagt werden. Ein alternati-
ver Lösungsansatz musste erarbeitet werden.

Im Rahmen der äußeren Erschließung ist es nun angedacht, die bestehende künstlich
angelegte Flutmulde so zu erweitern, dass alle Fließwege durch ein neu angelegtes Gra-
bensystem abgekoppelt werden und das Niederschlagswasser gefahrlos dem Vorflutge-
wässer „Kocher“ zugeleitet werden kann. Hierbei müssen bei extremen
Niederschlagsereignissen Wassermassen von bis zu 69,5 m³/s abgeleitet werden.

Hohenbaum – Bad Friedrichshall

Südöstlich des Schwarz-Projekt-Campus besteht eine kleine Restfläche, welche aktuell
landwirtschaftlich genutzt werden. Aufgrund der geringen Größe der Fläche und der auf-
wendigen Anfahrt mit schweren Geräten ist eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung
nach Aussage des aktuellen Bewirtschafters nicht sinnvoll. Da in direkter Umgebung be-
reits Ausgleichsmaßnahmen realisiert werden, soll die betroffene Fläche als geplante
Grünfläche für Ausgleichsmaßnahmen aufgenommen werden.

Straßen

Anschlussknoten B 27 Kochendorf Süd – Bad Friedrichshall

Die Stadt Bad Friedrichshall hat im Juni 2021 das Bebauungsplanverfahren „25/8 Obere
Fundel“ abgeschlossen. Innerhalb des Plangebiets befindet sich unter anderem ein Son-
dergebiet für die Schwarz Gruppe (Schwarz-Projekt-Campus) mit einer Fläche von ca.
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16 ha Fläche. Im Endausbau werden hier ca. 5.000 Arbeitsplätzen entstehen. Im Jahr 2026
soll der erste Bauabschnitt mit ca. 3.500 Arbeitsplätzen des Campus realisiert sein.

Im Sommer 2021 wurde mit der Erschließung und dem Bau des Schwarz-Projekt-Campus
begonnen. Die Anbindung an das überörtliche Straßennetz soll über den Knotenpunkt
Kochendorf Süd (B 27-Anschlussstelle) erfolgen, der im Schnittpunkt der Straßen B 27,
K 2000, K 2117 und der Eisenbahnstrecken Osterburken – Bietigheim-Bissingen sowie
dem Zuliefergleis der AUDI AG liegt.

Die Obere Fundel liegt gegenüber dem Gewerbe- und Industriepark Bad Friedrichshall
(GIF). Dort grenzt auch der Industriestandort AUDI AG Neckarsulm mit rund 17.000 Ar-
beitsplätzen an. Dieser Bereich zwischen den Städten Bad Friedrichshall und Neckarsulm
ist einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte in der Region Heilbronn-Franken im Nor-
den Baden-Württembergs. Die B 27 mit ihren Anschlussstellen ist die wichtigste Ver-
kehrsachse zur Erschließung dieses Wirtschaftsraums.

Um sowohl den aktuellen als auch den zukünftigen verkehrlichen Anforderungen gerecht
zu werden, erfordert der prognostizierte Verkehrszuwachs auf der B 27 einen vierstreifi-
gen Ausbau zwischen Bad Friedrichshall Kochendorf und Neckarsulm-Nord sowie der
B 27-Anschlussstelle des Knotenpunkts B 27 / K 2000 / K 2117. In Abstimmungsgesprä-
chen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und dem
Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (VM) wurde deshalb vereinbart, diesen
Ausbau in die Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans 2030 mit aufzunehmen. Um
bereits zu einem früheren Zeitpunkt verkehrliche Verbesserungen an der B 27-Anschluss-
stelle zu erzielen, wurde eine Zwischenlösung (Zwischenausbau) entwickelt, welche die
Realisierung von Teilen der endgültigen vierstreifigen Lösung (Endausbau) vorsieht.

Der Zwischenausbau ist zwingend erforderlich, um mit der Fertigstellung des Baugebiets
„Obere Fundel“ und der Inbetriebnahme des Schwarz-Projekt-Campus bis Ende 2025
eine akzeptable Leistungsfähigkeit der B 27-Anschlussstelle zu erreichen, nachdem die
verkehrlichen Untersuchungen des Ingenieurbüros BS-Ingenieure gezeigt haben, dass
der bestehende Knotenpunkt B 27 / K 2000 / K 2117 für die künftig zu erwartenden Ver-
kehre nicht ausreichend leistungsfähig ist. Die Anschlussstelle ist als zusätzliche Maß-
nahme Nr. Z 37 im „Mobilitätspakt für den Wirtschaftsraum Heilbronn-Neckarsulm“
enthalten.
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5. Flächenbilanz
Alt

planung
Neu

planung
W M G SO Sonst.

TVR Bad Friedrichshall

Duttenberg
01 Friedhoferweiterung X 0,36*
02 Sandäcker X 2,42
03 Zehntgasse X 0,15
04 Waldkindergarten X 0,26*

Hagenbach
05 Linkenäcker X 1,98 1,29*
06 Seetal IV X 1,60
07 Bäumlensäcker X 5,13 1,48*
08 Haldenäcker II X 3,45 0,29*
09 Kocherwaldstraße V Erw. X 4,08

Jagstfeld
10 Eichäcker II X 3,65 1,28*
11 Friedhofparkplatz Jagstf. X 0,24*
12 Lehmgrube X 1,64
13 Steinhecken II X 3,13 0,14*
14 Steinhecken III X 0,30

Kochendorf

Neuenstädter Str. II Abr. X 0,24
15 Jugendtrainingsplatz X 0,96*
16 Bergfriedhof Parkplatz X 0,27*
17 Pfaffenäcker II X 7,16
18 Hesseläcker X 4,15 0,39*
19 Mühlstraße X 0,04 0,05**

20
Kindergarten
Lindenberg

X 0,61**

21 Schachtanlage Suedlink X 0,53
22 Schloss Lehen X 0,42

23
Anschlussknoten B 27 Ko-
chendorf Süd

X
1,33***
/ 0,35*

29 Biogasanlage Kochend. X 1,54
31 Hohenbaum X 0,43

Plattenwald

24 Äußere Holzwiesen Erw. X 0,82*
30 Hospiz/Erw. Klinikbereich X 0,50

Untergriesheim
25 Ortsabrundung X 0,24
26 Alter Bahnhof X 0,54
27 Brünnlein/Schaufeläcker X 2,27
28 Oedheimer Berg IV X 1,59

TVR Bad Friedrichshall gesamt 29,08 0,39 4,62 1,45 9,59
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Alt
planung

Neu
planung

W M G SO Sonst.

TVR Oedheim

Oedheim

01 Salenbusch III X 5,45 1,08*
Breitenlochäcker X 5,90
Untere Hofäcker X 1,10

02.1 Linkenbrunnen I X 0,62
02.2 Weitblick X 1,20
03 Linkenbrunnen III X 7,58 0,78*
04 Staffeläcker X 1,72 -
05 Starkregenableitung X 3,87*

Degmarn
Keine Ausweisung

TVR Oedheim gesamt 9,92 1,20 5,45 - 5,73

TVR Offenau

Offenau
01 Bachenauer Weg IV X 5,33 0,56
02 Sportplatzverlegung X 4,41*
03 Reiteläcker-Mühlweg X 4,76
04 Gute Stunde X 2,74
05 Gelbenstein III X 1,01
06 Am Edelberg II X 1,72
07 An der Kläranlage X 0,21

08
Interkommunales Gewer-
begebiet

X 10,20

09 Bachenauer Weg V X 2,56 1,12
10 Waldkindergarten X 1,31*
11 Photovoltaik Südzucker X 1,77

TVR Offenau gesamt 7,89 1,68 4,97 0,00 5,72

GESAMTBILANZ 46,89 3,27 15,04 1,45 21,04

* Grünflächen
** Flächen für den Gemeinbedarf
*** Verkehrsflächen
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6. Erläuterung der Neuplanungen und Planänderungen
Nachfolgend werden die neu aufgenommenen Bauflächen sowie die Planänderungen
näher erläutert.

6.1 Stadt Bad Friedrichshall

02 Sandäcker – geplante Wohnbaufläche in Duttenberg

Die geplante Wohnbaufläche bildet eine Abrundung des Siedlungsgefüges und soll den
örtlichen Bedarf an Wohnraum decken. Eine Erweiterung des bestehenden Wohngebiets
wurde dabei bereits vorgesehen. Am Gebietsrand sind Maßnahmen zur Eingrünung und
zur Abfangung von Außengebietswasser vorzusehen.

03 Zehntgasse – geplante Mischbaufläche in Duttenberg

Die geplante Mischbaufläche bildet eine Abrundung des Siedlungsgefüges und soll den
örtlichen Bedarf an gemischten Bauflächen decken. Die Erschließung ist über die westlich
gelegene Hofstelle vorgesehen. Am Gebietsrand sind Maßnahmen zur Eingrünung und
zur Abfangung von Außengebietswasser vorzusehen.

Das Plangebiet befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. Durch eine Eingrü-
nung des Plangebiets kann ein harmonisches Bild zwischen Bebauung und Natur ge-
schaffen werden. Damit wird eine Vereinbarkeit mit dem Vorranggebiet für Erholung
hergestellt.

04 Waldkindergarten – geplante Grünfläche in Duttenberg

Der Kindergarten „Waldkinder e.V.“ betreibt einen Waldkindergarten am westlichen Rand
des Friedrichshaller Stadtteils Duttenberg im Wald südlich des Fußballplatzes. Ergänzend
zum Standort im Wald wurden in der Vergangenheit private Garten- und Baumgrund-
stücke genutzt, um den Kindern Alternativen zum Spiel im Wald bieten zu können.

Seit 2021 wird hierzu das städtische Grundstück 3646/1 in der Nähe des ehemaligen
Tabakschuppens westlich des Sportplatzes genutzt. Nach Angabe des Betreibers sind für
den Betrieb des Kindergartens zukünftig umfangreiche bauliche Anlagen (Tipi, über-
dachte Sitzgruppe, Hütten, Spielgeräte, …) erforderlich. Diese sollen Zug um Zug auf dem
von der Stadt gepachteten Grundstück realisiert werden.

Die Fläche befindet sich gemäß dem Regionalplan Heilbronn-Franken im Regionalen
Grünzug. Die Regionalen Grünzüge sind von Siedlungstätigkeit und anderen funktions-
widrigen Nutzungen freizuhalten. In der Fläche entsteht allerdings kein klassischer Kin-
dergarten mit Gebäude und Spielgelände. Gemäß der Idee der Waldpädagogik erfolgt
die Förderung des kindlichen Aktivitäts-, Fantasie-, Gestaltungs- und Erfahrungsdrangs
in der freien Natur. Die vorgesehenen baulichen Anlagen beschränken sich auf die oben
genannten Anlagen. Zudem ist eine naturnahe Gestaltung der Fläche vorgesehen. Vor
diesem Hintergrund wird eine Vereinbarkeit mit der Lage im Regionalen Grünzug gese-
hen.

Bei der Aufnahme der geplanten Grünfläche des Waldkindergartens in Duttenberg han-
delt es sich um eine planungsrechtliche Sicherung einer bestehenden Nutzung. Nut-
zungskonflikte zum südlich gelegenen Störfallbetrieb (Zuckerfabrik) sind bisher nicht
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aufgetreten und auch zukünftig nicht zu erwarten. An der Aufnahme der geplanten Grün-
fläche wird festgehalten.

Mittlerweile wurde der Bebauungsplan „80 Waldkindergarten“ aufgestellt. Der Bebau-
ungsplan wurde durch das Landratsamt Heilbronn genehmigt Durch Bekanntmachung
der Genehmigung hat der Bebauungsplan am 16.11.2023 Rechtskraft erlangt.

05 Linkenäcker – geplante Wohnbaufläche in Hagenbach

Die geplante Wohnbaufläche „Linkenäcker“ wird aus dem gültigen Flächennutzungsplan
in abgewandelter Form übernommen. Der nördliche Teil der bisherigen Wohnbaufläche
wird aus Gründen des Naturschutzes und des Erfordernisses von Ausgleichsflächen als
geplante Grünfläche dargestellt. Die geplante Wohnbaufläche reduziert sich in der Folge
deutlich. Durch die geplante Grünfläche wird dem betroffenen Biotopverbund Rechnung
getragen.

Das Plangebiet befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. Am nördlichen Ge-
bietsrand wird eine umfangreiche Grünfläche in den Flächennutzungsplan aufgenom-
men. Mit der geplanten Grünfläche erfolgt eine umfangreiche Eingrünung des
Plangebietes, um ein harmonisches Bild zwischen Wohnen und Natur zu schaffen. Die
geplante Grünfläche stärkt neben dem Biotopverbund auch die siedlungsnahe Erholung.
Damit kann eine Vereinbarkeit mit dem Vorranggebiet für Erholung geschaffen werden.

06 Seetal IV – geplante Wohnbaufläche in Hagenbach

Die geplante Wohnbaufläche „Seetal IV“ wird aus dem gültigen Flächennutzungsplan in
reduzierter Form übernommen. Die Wohnbaufläche wird im Westen zurückgenommen,
um die Kaltluft- und Frischluftleitbahn durch die heranrückende gewerbliche Baufläche
„Kocherwaldstraße V Erweiterung“ freizuhalten.

07 Bäumlensäcker – geplante Wohnbaufläche in Hagenbach

Die geplante Wohnbaufläche bildet eine Abrundung des Siedlungsgefüges und soll den
Bedarf an Wohnraum decken. Die verkehrliche Erschließung der relativ großen Fläche
kann über verschiedene Achsen erfolgen. Eine abschließende Klärung der verkehrlichen
Erschließung erfolgt im Rahmen nachgelagerter Verfahren. Es werden lediglich die mög-
lichen Erschließungsansätze aufgezeigt. Im Vorentwurf wurde bereits die direkte Anbin-
dung an die Hagenbacher Straße über den Grünzug im Wohngebiet Tatschenäcker
aufgezeigt. Als Alternative wäre bei einer Verlagerung des Kindergartens eine Erschlie-
ßung über den Farnweg zur Hagenbacher Straße möglich. Dabei würde der Grünzug nur
zu einem Teil in Anspruch genommen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit eine ver-
kehrliche Erschließung über den Korridor des Radwegs Richtung Westen zur Hagenba-
cher Straße zu schaffen.

Am Gebietsrand sind Maßnahmen zur Eingrünung vorzusehen.

Zum Entwurf wurde die Fläche neu abgegrenzt und die geplante Wohnbaufläche redu-
ziert. Die geplante Grünfläche wurde angepasst und weitet sich somit den bestehenden
Grünzug im Wohngebiet Taschenäcker zur Kocheraue auf.

Das Plangebiet befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. Durch eine Eingrü-
nung des Plangebiets kann ein harmonisches Bild zwischen Wohnen und Natur
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geschaffen werden. Zudem wird am westlichen Gebietsrand eine größere geplante Grün-
fläche mit in den Flächennutzungsplan aufgenommen. Damit kann eine Vereinbarkeit mit
dem Vorranggebiet für Erholung geschaffen werden.

08 Haldenäcker II – geplante Wohnbaufläche in Hagenbach

Die geplante Wohnbaufläche bildet eine Abrundung des Siedlungsgefüges und soll den
örtlichen Bedarf an Wohnraum decken. Durch den Verkehrshubschrauber-Landeplatz O-
edheim sind ggf. Immissionskonflikte zu erwarten. Am Gebietsrand sind Maßnahmen zur
Eingrünung vorzusehen.

Zum Entwurf wurde im südöstlichen Teil der Fläche, entlang des Radweges, eine geplante
Grünfläche aufgenommen und die geplante Wohnbaufläche reduziert. Damit soll die
Fortführung des Grünstreifens im Bereich des Wohngebiets Taschenäcker Richtung
Nordosten verdeutlicht werden.

09 Kocherwaldstraße V Erweiterung – geplante gewerbliche Baufläche in Hagenbach

Die geplante gewerbliche Baufläche bildet eine Abrundung des Siedlungsgefüges und
dient zusammen mit einem noch freien Bauplatz des bestehenden Gewerbegebiets ei-
nem örtlichen Gewerbebetrieb als dringend benötigte Erweiterungsfläche. Die Fläche
dient somit ausschließlich zur Deckung des Bauflächenbedarfs eines örtlichen Gewerbe-
betriebs. Die Flächenerweiterung Richtung Osten rückt an die östlich gelegene Wohn-
bauflächen von Hagenbach heran. Zudem befindet sich im östlichen Bereich noch die
geplante Wohnbaufläche „Seetal IV“. Diese wird in Teilen zurückgenommen, um zum ei-
nen Abstand zur geplanten gewerblichen Baufläche zu wahren und zum anderen die Kalt-
und Frischluftschneise, welche von Norden nach Süden verläuft, freizuhalten. Der Immis-
sionskonflikt wird im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens auf Grundlage der beab-
sichtigten gewerblichen Nutzung konkret untersucht und es werden ggf. erforderliche
Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt.

Die gewerbliche Baufläche wurde im südöstlichen Bereich geringfügig erweitert.

Das Plangebiet befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. Das Gebiet ist be-
reits durch das bestehende Gewerbegebiet vorgeprägt. Durch eine Eingrünung des Plan-
gebiets kann ein harmonisches Bild zwischen Wohnen und Natur geschaffen werden.
Damit kann eine Vereinbarkeit mit dem Vorranggebiet für Erholung geschaffen werden.

Im Regionalplan wird zudem eine Trasse für eine Ferngasleitung dargestellt. Die beste-
hende Ferngasleitung verläuft in der Seelachsstraße über die Raiffeisenstraße und ent-
lang der L 1096 von Norden nach Süden. Die Ferngasleitung verläuft damit nicht durch
die geplante gewerbliche Baufläche. Die geplante gewerbliche Baufläche tangiert somit
nicht die Bestandsleitung. Eine Beeinträchtigung liegt demnach nicht vor.

10 Eichäcker II – geplante Wohnbaufläche in Jagstfeld

Die geplante Wohnbaufläche „Eichäcker II“ wird aus dem gültigen Flächennutzungsplan
übernommen. Die Wohnbaufläche wird zum Entwurf in geänderter Form weiterverfolgt.
Im Süden wird die geplante Grünfläche aufgrund des Wasserabflusses bei Starkregener-
eignissen vergrößert und die Wohnbaufläche zurückgenommen.
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12 Lehmgrube – geplante Wohnbaufläche in Jagstfeld

Die geplante Wohnbaufläche bildet eine Abrundung des Siedlungsgefüges und soll den
Bedarf an Wohnraum decken. Eine Erweiterung des bestehenden Wohngebiets ist dabei
bereits vorgesehen worden. Am Gebietsrand sind Maßnahmen zur Eingrünung und zur
Abfangung von Außengebietswasser vorzusehen. Der im Nordwesten bestehende Ge-
hölzbestand wird im Rahmen der Umweltprüfung im weiteren Verfahren untersucht und
die Wohnbaufläche ggf. zurückgenommen.

Die geplante Wohnbaufläche wird zum Entwurf neu abgegrenzt. Im nordwestlichen Teil-
bereich wird die Wohnbaufläche zurückgenommen, um den Bereich des bestehenden
Gehölzbestands nicht zu überplanen.

Das Plangebiet befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. Durch eine Eingrü-
nung des Plangebiets kann ein harmonisches Bild zwischen Wohnen und Natur geschaf-
fen werden. Damit kann eine Vereinbarkeit mit dem Vorranggebiet für Erholung
geschaffen werden.

13 Steinhecken II – geplante Wohnbaufläche in Jagstfeld

Die geplante Wohnbaufläche bildet eine Abrundung des Siedlungsgefüges und soll den
Bedarf an Wohnraum decken. Aufgrund der Größe der Fläche soll eine alleinige Erschlie-
ßung über das bestehende Wohngebiet vermieden und ein direkter Anschluss an die
Heuchlinger Straße vorgesehen werden.

Zur Erschließung der geplanten Wohnbaufläche erfolgte aufgrund des geringfügigen
Eingriffs in das Landschaftsschutzgebiet bereits eine Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehörde. Das Vorhaben, die Zufahrt zur geplanten Wohnbaufläche „Steinhe-
cken II und III“ direkt an die Landesstraße anzuschließen, sieht die Untere Naturschutz-
behörde unproblematisch. Ein Änderungsverfahren des Landschaftsschutzgebiets wird
voraussichtlich nicht erforderlich. Das Vorhaben kann über eine Landschaftsschutzge-
bietserlaubnis realisiert werden.

Am Gebietsrand sind Maßnahmen zur Eingrünung und zur Abfangung von Außenge-
bietswasser vorzusehen.

Im Nordosten der Fläche wird zum Vorentwurf eine geplante Grünfläche zur Eingrünung
hinsichtlich des angrenzenden Landschaftsschutzgebiets aufgenommen und die Wohn-
baufläche entsprechend reduziert.

Das Plangebiet befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. Am nördlichen Ge-
bietsrand wird eine Grünfläche in den Flächennutzungsplan aufgenommen. Mit der ge-
planten Grünfläche erfolgt eine Eingrünung des Plangebietes, um ein harmonisches Bild
zwischen Wohnen und Natur zu schaffen. Damit kann eine Vereinbarkeit mit dem Vor-
ranggebiet für Erholung geschaffen werden.

14 Steinhecken III – geplante Wohnbaufläche in Jagstfeld

Die geplante Wohnbaufläche bildet eine Abrundung des Siedlungsgefüges und soll den
Bedarf an Wohnraum decken. Durch die Aufnahme der Fläche ergibt sich ggf. ein weite-
res Nachverdichtungspotential im rückwärtigen Bereich der Wohnbaugrundstücke des
bestehenden Wohngebiets.
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Die geplante Wohnbaufläche wird aufgrund artenschutzrechtlicher Bedenken und dem
erforderlichen Waldabstand im Norden deutlich reduziert. Es verbleibt eine kleine Fläche
im Süden der ursprünglichen Fläche.

Neuenstädter Straße II Abr. – Herausnahme geplante Wohnbaufläche in Kochendorf

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „11/3 Neuenstädter Straße II“ wurde im Rah-
men eines Flächentauschs nicht die geplanten Wohnbaufläche „Neunstädter Straße II
Abrundung“, sondern eine etwas südlicher gelegene Fläche in das Plangebiet einbezo-
gen. Aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren nach
§ 13b BauGB konnte die Erweiterung der Wohnbaufläche ohne eine Änderung des Flä-
chennutzungsplans erfolgen. Im Zuge der 4. Fortschreibung wird nun die Berichtigung
gem. § 13b BauGB vorgenommen und die bisherige geplante Wohnbaufläche herausge-
nommen.

15 Jugendtrainingsplatz – Herausnahme geplante Grünfläche (Sport) in Kochendorf

Zum Entwurf wird die geplante Grünfläche nicht weiterverfolgt. Die Stadt Bad Friedrichs-
hall sieht aktuell keinen Bedarf nach einem weiteren Trainingsplatz. Zudem befindet sich
die Fläche vollständig im Bereich von Kulturdenkmalen (KD) gem. § 2 DSchG. KD-Nr. 9:
Römisches Kastell, Vicus, merowingerzeitliches Gräberfeld. Das Kleinkastell (Flst. 972 und
974) ist als Grabungsschutzgebiet gem. § 22 DSchG ausgewiesen.

17 Pfaffenäcker II – geplante Wohnbaufläche in Kochendorf

Die geplante Wohnbaufläche „Pfaffenäcker II“ wird aufgrund der Nähe zu den landwirt-
schaftlichen Gehöften und der guten Bodenqualität im Rahmen der Fortschreibung nicht
weiterverfolgt.

18 Hesseläcker – geplante Wohnbaufläche in Kochendorf

Die geplante Wohnbaufläche bildet eine Erweiterung des Siedlungsgefüges und soll den
Bedarf an Wohnraum decken. Eine Anbindung der Baufläche direkt an die Landesstraße
ist sinnvoll. Die querende Wasserversorgungsleitung sowie die Gasleitung ist in nachge-
lagerten Verfahren in die Baugebietsentwicklung zu integrieren und mit den Leitungsträ-
gern abzustimmen. Am Gebietsrand sind Maßnahmen zur Eingrünung und zur
Abfangung von Außengebietswasser vorzusehen.

Im Norden der Fläche wird zum Entwurf eine geplante Grünfläche dargestellt. Die Grün-
fläche dient als Puffer zur Landesstraße und zur Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen.

19 Mühlstraße – geplante Wohnbaufläche / Gemeinbedarfsfläche in Kochendorf

Die geplante Wohnbaufläche bildet zusammen mit der Gemeinbedarfsfläche eine Ab-
rundung des Siedlungsgefüges und soll den Bedarf an Wohnraum decken. Im Bereich
der Gemeinbedarfsfläche befindet sich bereits eine Lagerhalle für den Hochwasserschutz.
Die Ergänzung des Areals mit Wohnbebauung bietet sich aufgrund der Nähe zum Orts-
kern an. Am Gebietsrand sind Maßnahmen zur Eingrünung und zur Abfangung von Au-
ßengebietswasser vorzusehen. Aufgrund der fehlenden Mitwirkungsbereitschaft eines
Grundstückseigentümers, wird die Fläche deutlich reduziert.
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20 Kindergarten – geplante Gemeinbedarfsfläche in Kochendorf

Die Stadt Bad Friedrichshall plant die Errichtung eines neuen Kindergartens, um den be-
stehenden Bedarf decken zu können. Der Standort bietet sich aufgrund der direkten Lage
an der Lindenberghalle sowie der Nähe zu bestehenden und geplanten Wohnbauflächen
an. Aktuell erfolgt im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs die Vorbereitung zur
Realisierung des Kindergartens und zum Neubau der Lindenberghalle. Im Zuge der Neu-
ordnung des Lindenbergareals sollen Synergieeffekte genutzt werden.

Am Gebietsrand sind Maßnahmen zur Eingrünung und zur Abfangung von Außenge-
bietswasser vorzusehen.

21 Schachtanlage SuedLink – geplante Sonderbaufläche in Kochendorf

Das Vorhaben Nr. 3 aus dem Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) „Höchstspannungslei-
tung Brunsbüttel – Großgartach“ erstreckt sich über die Bundesländer Baden-Württem-
berg und Bayern und dient der Erhöhung der Übertragungskapazität in diesem Bereich.

Zwischen Bad Friedrichshall und dem Netzverknüpfungspunkt Großgartach ist die Kabel-
führung unter Tage in den Bergwerken Heilbronn und Bad Friedrichshall (Trassenkorri-
dorsektor 335) vorgesehen.

Hierzu soll in der geplante Sonderbaufläche die erforderliche Schachtanlage zur Kabel-
führung in das Bergwerk realisiert werden.

22 Schloss Lehen – geplante Sonderbaufläche in Kochendorf

Die planerisch angestrebte Erweiterungsfläche für das Schloss Lehen stellt den aus wirt-
schaftlichen, logistischen und technischen Gründen sinnvollsten Standort für einen Er-
weiterungsbau des Hotels dar. Die im Bebauungsplan festgesetzte Standortfläche des
geplanten Neubaus befindet sich allerdings gemäß der Hochwassergefahrenkarte der
LUBW im Überschwemmungsgebiet des HQ50 und HQ100. Es wurde deshalb geprüft
wurde, ob Alternativen zur Standorterweiterung bestehen, die außerhalb der HQ-Flächen
liegen.

Der gewählte Umkreis von 500 Metern zur Suche nach potentiellen Alternativstandorten
basiert auf der Annahme der fußläufigen Erreichbarkeit als Grundvoraussetzung für die
Suche von Alternativflächen für den Hotelneubau. In der Literatur bzw. in Nahversor-
gungskonzepten werden dabei zehn Gehminuten oder 500 - 1.000 Meter als Wert ange-
setzt.

Eine Möglichkeit wäre die Errichtung des Bettenhauses auf der Ostseite des Schlosses.
Dieses Areal liegt nicht in der Überflutungsfläche des HQ50 und HQ100, sondern im Über-
schwemmungsgebiet des HQExtrem. Aus Gründen des Denkmal- und Umgebungsschutzes
gemäß § 15 Abs. 3 DSchG kommt eine Überbauung dieser Fläche jedoch nicht in Be-
tracht, da durch den Neubau die Ansichtsseite des Schlosses dauerhaft verbaut und somit
das Erscheinungsbild des Schlosses erheblich beeinträchtigt werden würde.

Eine andere Möglichkeit wäre die Umsetzung des Bauvorhabens auf einer Freifläche oder
in einer bestehenden Baulücke. Im Flächennutzungsplan ist südwestlich des Schlosses, in
ca. 350 m Entfernung, eine Fläche für die Landwirtschaft südlich des Reitplatzes ausge-
wiesen. Dieses Areal liegt allerdings ebenfalls im HQ50 und HQ100. Die
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Standortbedingungen sind im Hinblick auf die Belange des Hochwasserschutzes somit
nicht günstiger als am Planstandort.

Die östlich des Schlosses und südlich des Kochers liegenden „Schlosswiesen“ sind gemäß
Flächennutzungsplan und Schutzgebietsausweisung der LUBW Teil des Landschafts-
schutzgebiets und Überschwemmungsgebiets des Kochers und kommen somit auch
nicht für eine Überbauung in Frage. In einem Umkreis von 500 m stehen im Stadtteil
Kochendorf darüber hinaus keine Baulücken und unbebauten Grundstücke zur Verfü-
gung.

Nach Prüfung der Alternativen ist festzustellen, dass keine anderen Möglichkeiten der
Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen werden können.

Das Plangebiet befindet sich teilweise in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. Die Funk-
tionen der landschaftsbezogenen Erholung werden durch den geplanten Neubau des
Bettenhauses nicht beeinträchtigt. Aus raumordnerischer Sicht stehen der Planung keine
Restriktionen entgegen.

23 Anschlussknoten B 27 Kochendorf Süd – geplante Verkehrsfläche in Kochendorf

Der Umbaubereich (Planungsraum) erstreckt sich auf die B 27-Anschlussstelle und die
davon betroffenen Anschlussstraßen K 2000 und K 2117. Der Zwischenausbau ist zwin-
gend erforderlich, um mit der Fertigstellung des Baugebiets „Obere Fundel“ und der In-
betriebnahme des Schwarz-Projekt-Campus bis Ende 2025 eine akzeptable Leistungs-
fähigkeit der B 27-Anschlussstelle zu erreichen.

Zur Realisierung des Vorhabens ist eine geringfügige Erweiterung der dargestellten Ver-
kehrsfläche im Flächennutzungsplan erforderlich. Die Erweiterung der Verkehrsfläche
Richtung Westen greift in den Fundelweinberg ein. Für den Zwischenausbau wird aktuell
ein planfeststellungsersetzender Bebauungsplan aufgestellt.

Das Plangebiet befindet sich im südöstlichen Teilbereich in einem Vorbehaltsgebiet für
Erholung. Aufgrund des bestehenden Verkehrslärms der B 27 sowie der Hochspannungs-
und Mittelspannungs-Freileitungen, ist der Bereich bereits stark vorbelastet. Der be-
troffene Bereich wird in der Planung als Grünfläche mit Erhaltungsgeboten in seinem
heutigen Zustand und seiner Ausprägung dauerhaft gesichert, sodass sich keine erheb-
lichen Beeinträchtigungen bzgl. des Vorbehaltsgebiets für Erholung ergeben. Die Pla-
nung steht den Zielen des Vorbehaltsgebiets für Erholung demnach nicht entgegen.

Mittlerweile wurde der Bebauungsplan „25/10 Anschlussknoten“ aufgestellt. Der Bebau-
ungsplan wurde durch das Landratsamt Heilbronn genehmigt Durch Bekanntmachung
der Genehmigung hat der Bebauungsplan am 16.11.2023 Rechtskraft erlangt.

Die Betroffenheit der Richtfunkstrecken wurden bereits konkret im Bebauungsplanver-
fahren „Obere Fundel“ geprüft. Eine Beeinträchtigung der Richtfunkstrecken ist demnach
nicht zu erwarten. Im Rahmen des Zwischenausbaus des Anschlussknotens B27 Kochen-
dorf Süd wird lediglich eine Fuß- und Radwegbrücke errichtet. Ansonsten handelt es sich
um eine reine Straßenplanung. Aufgrund der Gebäudehöhen des westlich gelegenen
Schwarz-Projekt-Campus, welche sich deutlich oberhalb der geplanten Fuß- und Rad-
wegbrücke befinden, sind auch hier keine Beeinträchtigungen auf die Richtfunkstrecken
zu erwarten.
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Die Trassen für die Hochspannungsleitung wird bereits im Bebauungsplanverfahren
„25/10 Anschlussknoten Kochendorf Süd“ berücksichtigt. Eine entsprechende Abstim-
mung mit den Leitungsträgern hat bereits im Rahmen der Behördenbeteiligung stattge-
funden. Beeinträchtigungen sind demnach nicht zu erwarten.

29 Biogasanlage Kochendorf – geplante Sonderbaufläche in Kochendorf

Die Netze BW verweist in seiner Stellungnahme auf ein laufendes Planfeststellungsver-
fahren (110-kV-Leitungsanlage Kochendorf - Möckmühl, LA 0110) im Bereich der Bio-
gasanlage Kochendorf. Aufgrund einer daraus resultierenden Veränderungssperre kann
in diesem Bereich aktuell keine Änderung am Flächennutzungsplan vorgenommen wer-
den. Die geplante Sonderbaufläche „Biogasanlage“ wird daher aus dem Flächennut-
zungsplan herausgenommen.

31 Hohenbaum – geplante Grünfläche

Die geplante Grünfläche Hohenbaum dient der Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen.
Im Zusammenhang mit den Grünordnungsmaßnahmen des Bebauungsplans „25/8
Obere Fundel“ sowie den vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen zum Bebauungsplan
„25/10 Anschlussknoten Kochendorf Süd“ kann so eine weitere ökologische Aufwertung
des Gesamtbereiches erfolgen.

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für Erholung. Da es sich
um eine geplante Grünfläche für Ausgleichsmaßnahmen handelt, ist von einer Verein-
barkeit mit dem Vorbehaltsgebiet für Erholung auszugehen. Konflikte sind nicht erkenn-
bar.

24 Äußere Holzwiesen Erweiterung – geplante Grünfläche (Kleingärten) in Plattenwald

Aufgrund des Starkregenrisikos und des betroffenen Überschwemmungsbereichs wird
die geplante Grünfläche im Westen deutlich reduziert.

Das Plangebiet befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. Die geplante Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung Kleingärten steht nicht im Widerspruch zu dem Vorbe-
haltsgebiet.

30 Hospiz/Erweiterung Klinikbereich – geplante Sonderbaufläche in Plattenwald

Der Standort für das geplante Hospiz befindet sich in direkter Anbindung an das beste-
hende Klinikgelände. Das Plangebiet befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für Erho-
lung. Der Bereich ist durch das bestehende Klinikgelände bereits stark vorgeprägt. Ein
Hospiz als Einrichtung zur Pflege und Betreuung von schwerkranken Menschen als sinn-
volle Ergänzung zu einem Erholungsgebiet angesehen werden. In einer Umgebung, die
von Natur und Ruhe geprägt ist, kann ein Hospiz dazu beitragen, dass Menschen in einer
besonderen Lebenssituation ein friedvolles und behütetes Umfeld finden. Von Hospizen
gehen keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Vorbehaltsgebiet für Erholung aus,
da keine nennenswerten Emissionen durch die Nutzung entstehen. Der Planungsträger
sieht somit einer Vereinbarkeit zwischen dem raumordnerischen Grundsatz und der ge-
planten Nutzung.
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Das Plangebiet liegt randlich an einem nach Plansatz 3.1.1 festgelegten Regionalen Grün-
zug. Aufgrund der geringen Flächengröße wird die Planung als Ausformung vom Regio-
nalverband mittragen und keine Bedenken erhoben.

27 Brünnlein/Schaufeläcker – geplante Wohnbaufläche in Untergriesheim

Die geplante Wohnbaufläche wird aufgrund der eingeschränkten verkehrlichen Anbin-
dung nicht weiterverfolgt.

28 Oedheimer Berg IV – geplante Wohnbaufläche in Untergriesheim

Die geplante Wohnbaufläche bildet eine Abrundung des Siedlungsgefüges und soll den
örtlichen Bedarf an Wohnraum decken. Eine Erweiterung des bestehenden Wohngebiets
ist dabei bereits vorgesehen worden. Am Gebietsrand sind Maßnahmen zur Eingrünung
und zur Abfangung von Außengebietswasser vorzusehen.

Das Plangebiet befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. Durch eine Eingrü-
nung des Plangebiets kann ein harmonisches Bild zwischen Wohnen und Natur geschaf-
fen werden. Damit kann eine Vereinbarkeit mit dem Vorranggebiet für Erholung
geschaffen werden.

6.2 Gemeinde Oedheim

Breitenlochäcker – Herausnahme geplante Wohnbaufläche in Oedheim

Die noch im Flächennutzungsplan enthaltene geplante Wohnbaufläche soll aufgrund von
Immissionskonflikten mit der bestehenden als auch mit der geplanten gewerblichen Be-
bauung aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen werden. Die Gemeinde Oed-
heim sieht den Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung am östlichen Ortsrand von
Oedheim.

Untere Hofäcker – Herausnahme geplante Wohnbaufläche in Oedheim

Die noch im Flächennutzungsplan enthaltene geplante Wohnbaufläche soll aufgrund der
neuen Schwerpunktsetzung der Siedlungsentwicklung in Oedheim Richtung Osten aus
dem Flächennutzungsplan herausgenommen werden.

02.1 Linkenbrunnen I– geplante Wohnbaufläche in Oedheim

(Bisherige Bezeichnung: Linkenbrunnen II Erweiterung)

Die geplante Wohnbaufläche bildet eine Abrundung des Siedlungsgefüges und soll den
örtlichen Bedarf an Wohnraum decken.

02.3 Weitblick– geplante Mischbaufläche in Oedheim

(Bisherige Bezeichnung: Linkenbrunnen II Erweiterung)

Die geplante Mischbaufläche bildet eine Abrundung des Siedlungsgefüges und soll den
örtlichen Bedarf an Wohnraum und sonstigen Nutzungen decken. Aktuell wird für den
Standort ein Konzept mit Ärztehaus, betreutem Wohnen, Gastronomie, Büroflächen,
Wohnungen sowie weiteren Nutzungen entwickelt. Am Gebietsrand sind Maßnahmen
zur Eingrünung und zur Abfangung von Außengebietswasser vorzusehen.
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03 Linkenbrunnen III – geplante Wohnbaufläche in Oedheim

Die geplante Wohnbaufläche bildet den Schwerpunkt der Wohnbauflächenentwicklung
und soll den örtlichen Bedarf an Wohnraum decken. Am nordöstlichen Gebietsrand wird
bereits eine Grünfläche für die bestehende Flutmulde zur Ableitung des Außengebiets-
wassers sowie für einen Kinderspielplatz berücksichtigt. Am nordöstlichen Gebietsrand
wird zudem eine Grünfläche für die bestehende Flutmulde zur Ableitung des Außenge-
bietswassers berücksichtigt.

Am Gebietsrand sind Maßnahmen zur Eingrünung und zur Abfangung von Außenge-
bietswasser vorzusehen.

04 Staffeläcker – geplante Wohnbaufläche in Oedheim

Die geplante Wohnbaufläche bildet zusammen mit der geplanten Wohnbaufläche „Lin-
kenbrunnen III“ den Schwerpunkt der Wohnbauflächenentwicklung und soll den örtli-
chen Bedarf an Wohnraum decken. Am Gebietsrand sind Maßnahmen zur Eingrünung
und zur Abfangung von Außengebietswasser vorzusehen.

Die Fläche wurde nach der Frühzeitigen Beteiligung entsprechend des ermittelten Wohn-
bauflächenbedarfs reduziert.

05 Starkregenableitung – geplante Grünfläche in Oedheim

Das neu herzustellende Grabensystem übernimmt zwei Aufgaben: zum einen dient es
der Trennentwässerung des Neubaugebietes „Linkenbrunnen III“, zum anderen dem
Überflutungsschutz, indem es Starkregenniederschläge von bis zu 69,5 m³/s gezielt und
schadlos dem Vorflutgewässer „Kocher“ zuführt.

Die Grabentrassierung erfolgte in Abstimmung auf die örtlichen Gegebenheiten, sodass
sich Eingriffe in Schutzgebiete und private Grundstücksflächen auf ein Minimum redu-
zieren. Weiter wurde die Trasse so festgelegt, dass die derzeitigen Fließwege des
Starkregenniederschlags gezielt abgekoppelt werden können.

Die Grabentrasse wird im Flächennutzungsplan als geplante Grünfläche dargestellt.

6.3 Gemeinde Offenau

01 Bachenauer Weg IV – geplante Wohnbaufläche und Mischbaufläche

Die Fläche Bachenauer Weg IV wird aufgrund des bestehenden Lärmkonflikts im südli-
chen Teilbereich als geplante Mischbaufläche dargestellt. Damit wird bereits auf Ebene
der Flächennutzungsplanung der Immissionskonflikt gewürdigt. Im Rahmen eines nach-
gelagerten Bebauungsplanverfahrens ist vorgesehen ein „Urbanes Gebiet“ festzusetzen.
Damit kann die Nutzungsmischung durch die Gemeinde flexibler gestaltet werden und
der Wohnanteil überwiegen. Zudem kann durch eine gezielte Staffelung von gewerbli-
cher Bebauung und Wohnbebauung eine Konfliktvermeidung stattfinden.

02 Sportplatzverlegung – geplante Grünfläche

Neben der Zweckbestimmung für die Sportplatzverlegung wird aufgrund der geplanten
Errichtung von zwei bis drei Wohnmobilstellplätzen zur kurzfristigen Übernachtung so-
wie einer Entsorgungsstation für Abwasser ein symbolischer Eintrag im Südosten der ge-
planten Grünfläche aufgenommen.
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04 Gute Stunde – geplante Mischbaufläche

Die geplante Mischbaufläche wird aufgrund der Betroffenheit einer gesetzlich geschütz-
ten Streuobstwiese und FFH-Flachlandmähwiese nicht weiterverfolgt.

05 Gelbenstein III – geplante Mischbaufläche

Die geplante Mischbaufläche wird aufgrund von Immissionskonflikten mit der benach-
barten Südzucker AG nicht weiterverfolgt.

06 Am Edelberg II – geplante Wohnbaufläche

Die geplante Wohnbaufläche wird aufgrund der Betroffenheit bei Starkregenereignissen
nicht weiterverfolgt.

07 An der Kläranlage – geplante gewerbliche Baufläche

Die geplante gewerbliche Baufläche bildet eine Abrundung des Siedlungsgefüges zwi-
schen der bestehenden Wohnbebauung und der Kläranlage und dient zur Errichtung ei-
ner Lagerhalle für die Gemeinde und Vereine. Da es sich um eine reine Lagerhalle handelt
sowie aufgrund der geplanten Gebäudestellung, ist eine Vereinbarkeit mit dem direkt
südlich angrenzenden Wohngebiet gegeben. Immissionskonflikte sind nicht zu erwarten.
Durch die Gebäudestellung kann vielmehr eine abschirmende Wirkung des Verkehrs-
lärms der B 27 auf das Wohngebiet erreicht werden.

Das Plangebiet befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. Die Fläche befindet
sich zwischen der Kläranlage und dem bestehenden Wohngebiet. Zudem grenzt die B 27
an das Plangebiet. Das Gebiet ist somit bereits stark vorbelastet. Durch die Aufnahme
der kleinflächigen gewerblichen Baufläche ergeben sich keine Beeinträchtigungen auf
das Vorbehaltsgebiet für Erholung. Die Baulücke wurde mittlerweile vermutlich auf
Grundlage einer Genehmigung bebaut.

08 Interkommunales Gewerbegebiet – geplante gewerbliche Baufläche

Die geplante gewerbliche Baufläche wird aufgrund zahlreicher Restriktionen nicht wei-
terverfolgt.

09 Bachenauer Weg V – geplante Wohnbaufläche und Mischbaufläche

Aufgrund der Aufgabe der geplanten Mischbauflächen „Gute Stunde“, „Gelbenstein III“
und der Wohnbaufläche „Am Edelberg II“ soll der Wohnbauflächenbedarf im Bereich Ba-
chenauer Weg gedeckt werden. Hierzu wird östlich der bereits im wirksamen Flächen-
nutzungsplan dargestellten geplanten Wohnbaufläche eine weitere Baufläche
aufgenommen werden. Die Fläche Bachenauer Weg V wird aufgrund der Geräuschimmis-
sionen durch die Zuckerfabrik im südlichen Teilbereich als geplante Mischbaufläche dar-
gestellt. Im Rahmen eines nachgelagerten Bebauungsplanverfahrens ist vorgesehen ein
„Urbanes Gebiet“ festzusetzen. Damit kann die Nutzungsmischung durch die Gemeinde
flexibler gestaltet werden und der Wohnanteil überwiegen. Zudem kann durch eine ge-
zielte Staffelung von gewerblicher Bebauung und Wohnbebauung innerhalb der Misch-
baufläche eine Konfliktvermeidung stattfinden.
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10 Waldkindergarten – geplante Grünfläche

Die Gemeinde Offenau hat eine hohe Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen. Um das
bestehende Angebot auszubauen und zu ergänzen ist die Errichtung eines Waldkinder-
gartens angedacht. Der gewählte Standort ist von drei Seiten von Wald umgeben und ist
gut über die Bachenauer Straße, auch zu Fuß, zu erreichen. Der Waldabstand für Schutz-
hütten, welche durch das Personal sowie die Kinder bei schlechtem Wetter genutzt wer-
den, kann eingehalten werden.

11 Photovoltaik Südzucker – geplante Sonderbaufläche

Die Südzucker AG plant die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zur Energie-
versorgung des bestehenden Werks. Der Standort befindet sich südöstliche des beste-
henden Werks auf firmeneigenem Gelände.

Aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet fand eine Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehörde statt. Diese hat im Rahmen der Abstimmung mitgeteilt, dass weder
eine Landschaftsschutzgebietserlaubnis noch eine Befreiung der LSG-VO in Aussicht ge-
stellt werden kann, da der herausragende Nutzen eine Freiflächenphotovoltaikanlage an
genau dieser Stelle, der einer Verlegung des Vorhabens in den Bereich außerhalb des
Schutzgebiets entgegensteht, nicht gesehen wird. Die geplante Sonderbaufläche „Pho-
tovoltaik Südzucker“ wird daher aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen.

6.4 Bauflächenausweisung im Planungsraum – Fazit

Wohnbauflächenausweisung

Stadt Bad Friedrichshall:

Á Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan verbleiben noch rund 8,98 ha Wohnbauflä-
chen (inkl. 50 % Mischbauflächenanteil). Die verbleibenden geplanten Wohnbauflä-
chen zeigen auf, dass die Stadt Bad Friedrichshall sparsam mit der Entwicklung von
Wohngebieten umgeht. Die verbleibenden Flächen werden teilweise mit geänderten
Abgrenzungen in einem Umfang von rund 7,35 ha übernommen.

Á Im Rahmen der Fortschreibung werden insgesamt Neuausweisungen an Wohnbau-
flächen (inkl. 50 % Mischbauflächenanteil) im Umfang von rund 21,93 ha vorgese-
hen.

Á Insgesamt unterschreitet die Stadt Bad Friedrichshall den ermittelten Wohnbauflä-
chenbedarf gemäß dem aktuellen Verfahrensstand um rund 1,68 ha.

Gemeinde Oedheim:

Á Aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan werden die verbleibenden geplanten
Wohnbauflächen im Umfang von 7,00 ha im Rahmen der Fortschreibung nicht über-
nommen. Die noch im rechtskräftigen Flächennutzungsplan enthaltenen geplanten
Wohnbauflächen zeigen auf, dass die Gemeinde Oedheim sparsam mit der Entwick-
lung von Wohngebieten umgeht.

Á Im Rahmen der Fortschreibung werden insgesamt Neuausweisungen an Wohnbau-
flächen (inkl. 50 % Mischbauflächenanteil) im Umfang von rund 10,52 ha vorgese-
hen.
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Á Insgesamt hält die Gemeinde Oedheim den ermittelten Wohnbauflächenbedarf ge-
mäß dem aktuellen Verfahrensstand ein.

Gemeinde Offenau:

Á Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan verbleiben noch rund 5,89 ha Wohnbauflä-
chen. Die verbleibenden geplanten Wohnbauflächen zeigen auf, dass die Gemeinde
Offenau sparsam mit der Entwicklung von Wohngebieten umgeht. Die verbleiben-
den Flächen werden teilweise mit geänderten Abgrenzungen (inkl. 50 % Misch-
bauflächenanteil) in einem Umfang von rund 5,61 ha übernommen.

Á Im Rahmen der Fortschreibung werden insgesamt Neuausweisungen an Wohnbau-
flächen (inkl. 50 % Mischbauflächenanteil) im Umfang von rund 3,12 ha vorgesehen.

Á Insgesamt unterschreitet die Gemeinde Offenau den ermittelten Wohnbauflächen-
bedarf gemäß dem aktuellen Verfahrensstand um rund 0,84 ha.

Gemeinde Wohnbauflächenbedarf Geplante Ausweisung Differenz* Ausweisung / Bedarf

Bad Friedrichshall 41,55 ha 29,28 ha - 12,27 ha

Oedheim 10,52 ha 10,52 ha +/- 0,00 ha

Offenau 9,57 ha 8,73 ha - 0,84 ha

Gesamt 61,64 ha 48,53 ha - 13,11 ha

*  Ausgehend vom Netto-Wohnbauflächenbedarf gem. dem Hinweispapier zur Plausibilitätsprüfung der
Bauflächenbedarfsnachweise

Gewerbliche Bauflächenausweisung

Stadt Bad Friedrichshall:

Á Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan verbleiben noch rund 0,54 ha gewerbliche
Bauflächen.

Á Im Rahmen der Fortschreibung wird eine Neuausweisung im Umfang von rund
4,08 ha für einen örtlichen Gewerbebetrieb vorgesehen.

Gemeinde Oedheim:

Á Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan verbleiben noch rund 5,45 ha gewerbliche
Bauflächen.

Á Im Rahmen der Fortschreibung werden keine Neuausweisungen vorgesehen.

Gemeinde Offenau:

Á Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan verbleiben noch rund 4,76 ha gewerbliche
Bauflächen.

Á Im Rahmen der Fortschreibung wird eine Neuausweisung im Umfang von rund
0,21 ha für den konkreten Bedarf (Lagerhalle für Gemeinde und Vereine) vorgese-
hen.
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Insgesamt werden in der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 15,04 ha gewerbliche
Bauflächen für den örtlichen Bedarf im Flächennutzungsplan dargestellt.

Interkommunales Gewerbegebiet:

Á Die gewerbliche Baufläche „Interkommunales Gewerbegebiet“ wird aufgrund zahl-
reicher Restriktionen nicht weiterverfolgt.

Sonstige Bauflächenausweisung

Die sonstigen Flächenausweisungen beziehen sich auf konkret geplante Vorhaben und
Entwicklungsabsichten der Kommunen (vgl. Kap. 4.3).

7. Gebietsbezogene Flächensteckbriefe
Die gebietsbezogenen Flächensteckbriefe werden im weiteren Verfahren aufgrund neuer
Informationen ergänzt und angepasst. Die sich aus den gebietsbezogenen Flächensteck-
briefen ergebende Eignungseinstufung der einzelnen Flächen bildet den jetzigen Kennt-
nisstand und wird zu den einzelnen Verfahrensschritten dem aktuellen Kenntnisstand
angepasst.

Eignungseinstufung:

Geeignet kein besonderer Aufwand,
keine Einschränkungen für die geplante Nutzung

Bedingt geeignet erhöhter Aufwand, Maßnahmen erforderlich,
geringfügige Einschränkungen für die geplante Nutzung

Eingeschränkt hoher Aufwand; umfangreiche Maßnahmen erforderlich,
Einschränkungen für die geplante Nutzung

Stark eingeschränkt sehr hoher Aufwand, Maßnahmen unverhältnismäßig,
starke Einschränkungen für die geplante Nutzung
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7.1 Stadt Bad Friedrichshall

01 Friedhoferweiterung (Duttenberg)
Flächendaten
Ortsteil Duttenberg
Baufläche Friedhoferweiterung
Nutzungsart Grünfläche
Größe (insgesamt) 0,36 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Östlicher Ortsrand von Duttenberg
Topographie Südostexponiert; mäßig abfallend
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Unbewertet (angrenzend Vorrangflur)
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Wiesenfläche, tlw. Streuobst)
Umgebungsnutzungen Friedhof (Westen), Torstraße K 2029 (Süden), landwirtschaftliche Gebäude im Au-

ßenbereich (Osten), Wiesenflächen mit Streuobstbestand (Norden)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Regionaler Grünzug
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Landschaftsschutzgebiet „Jagsttal mit angrenzenden Gebietsteilen zwischen Neu-

denau-Siglingen und Bad Friedrichshall-Jagstfeld und Sülztal bei Neudenau-Sig-
lingen“, Wasserschutzgebiet Zone III „Bad Friedrichshall und Gundelsheim“

Sonstige Fachplanungen Flächen des Biotopverbunds mittlerer Standorte

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über bestehendes Friedhofsgelände und bestehenden Feldweg. geeignet
Nutzungskonflikte Eignung
Risiko bei Starkregenereignissen. geeignet
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Nutzung bzw. Erweiterung der Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen des bestehenden
Friedhofs möglich. Die Fläche wurde bisher nicht im Allgemeinen Kanalisationsplan berücksich-
tigt. Da nur mit einer geringen Flächenversiegelung zu rechnen ist, sind keine erheblichen Aus-
wirkungen auf den Oberflächenabfluss erwartet.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt östlich des bestehenden Friedhofs. Die Fläche stellt sich bisher als Wiesenfläche
dar und eignet sich für eine bedarfsgerechte Erweiterung des Friedhofs.

geeignet
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Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die östliche Ortseingangssituation verändert sich durch eine Erweiterung nur unwesentlich, da
der bestehende Friedhof diese bereits prägt. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet

Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Landschaft, Pflanze und Tiere bedingt geeignet
*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Eine Erweiterung des Friedhofs ist in diesem Fall nur auf der westlich gelegenen Fläche möglich, da im Osten der

Siedlungsköper, im Süden die Kreisstraße und im Norden eine Streuobstfläche eine Entwicklung beschränken. Aus
stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für die Erweiterung des Friedhofs geeignet.

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für eine Erweiterung des Friedhofs geeignet (siehe auch Umweltbericht).

Á Die Fläche sollte nach aktuellem Kenntnisstand weiterhin im Flächennutzungsplan verbleiben.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, Erhalt von Gehölzen, randliche
Eingrünung, Einsaat und Bepflanzung der Grünfläche, schonender Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige
Beläge, getrennte Erfassung von Niederschlagswasser.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall kann es in Teilbe-
reichen bei extremen Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der
Planung der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entspre-
chende Freiflächen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und
des Umgangs mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisi-
komanagement in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement
in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie
die Broschüre „Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasser-
vorsorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013
hingewiesen.

Á Lage im Wasserschutzgebiet Zone III: Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Zone III des Wasserschutzge-
biets „Bad Friedrichshall und Gundelsheim“. Die Regelungen der Schutzgebietsverordnung sind zu beachten.

Á Bau- und Kunstdenkmalpflege: Bildstock, Torstraße (Flstnr. 0-1578), Kulturdenkmal nach §2 DSchG, Pieta, Sand-
stein, bezeichnet 1867, mit schmiedeeiserner Einfriedung. An der Erhaltung der Kulturdenkmale besteht aus wis-
senschaftlichen, künstlerischen und heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse (§§ 2, 28 DSchG i.V.m.
§ 8 DSchG). Vor baulichen Eingriffen, wie auch vor einer Veränderung des Erscheinungsbildes dieser Kulturdenk-
male ist nach der vorherigen Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege eine denkmalrechtliche Geneh-
migung erforderlich.

Á Bodenkundliche Verhältnisse: Bei der geplanten Friedhoferweiterung im Stadtteil Duttenberg der Stadt Bad
Friedrichshall sind besonders die bodenkundlichen Verhältnisse auf dem Standort zu berücksichtigen. Nach der
Bodenkarte von Baden-Württemberg 1 : 50.000 liegt die geplante Fläche in der Kartie-reinheit KE J1 8 "Pelosol und
Braunerde-Pelosol aus tonreicher Lettenkeuper-Fließerde". Diese Böden können aufgrund der hohen Tongehalte
teils wasserstauende Merkmale ausprägen und dadurch den Verwesungsprozess verlangsamen. Aus diesem
Grunde wird empfohlen, ein bodenkundliches Friedhofsgutachten als Nachweis für die Eignung der Böden für die
geplante Friedhofs-erweiterung einzuholen.

Á Bauliche Anlagen: Aufgrund der Lage im Regionalen Grünzug sind bauliche Anlagen in nachgelagerten verfahren
auszuschließen.
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02 Sandäcker
Flächendaten
Ortsteil Duttenberg
Baufläche Sandäcker
Nutzungsart Wohnbaufläche
Größe (insgesamt) 2,42 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Nördlichen Ortsrand von Duttenberg
Topographie Südexponiert, leicht abfallend
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Vorrangflur
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen)
Umgebungsnutzungen Wohnbebauung (Süden, Osten), Ackerflächen (Norden, Westen)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Keine raumordnerischen Restriktionen
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Keine Schutzgebiete bekannt
Sonstige Fachplanungen Keine sonstigen Fachplanungen bekannt

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über die Gundelsheimer Straße, Alemannenstraße und In den Sandäckern.
Über die Bushaltestelle „Duttenberg“ ist der Stadtteil mit zwei Buslinien gut an den ÖPNV ange-
bunden

geeignet

Nutzungskonflikte Eignung
Landwirtschaftliche Nutzung von Ackerflächen, Risiko bei Starkregenereignissen. geeignet
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des bestehenden Wohngebiets zur Versorgung des Gebiets.
Ableitung des Abwassers und Niederschlagswassers Richtung Süden zur Gundelsheimer Straße.
Die geplante Baufläche wurde bisher nicht im Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) berücksich-
tigt. Im Vorfeld nachgelagerter Verfahren ist der AKP zu aktualisieren und im Zuge der Erschlie-
ßung des Baugebiets entsprechende Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entwässerung
umzusetzen.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Duttenberg. Im Osten und Süden der Fläche befin-
det sich Wohnbebauung. Die Fläche eignet sich für Einfamilienhausbebauung (Einzel-, Doppel-
und Reihenhäuser).

geeignet
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Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet eine städtebauliche Ergänzung des Siedlungsgefüges. Es wird ein neuer nördli-
cher Ortsrand gebildet. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet

Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Pflanze und Tiere, Mensch bedingt geeignet
*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für eine Wohnbebauung geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für eine Wohnbebauung geeignet (siehe auch Umweltbericht).

Á Die Fläche sollte nach aktuellem Kenntnisstand in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, Erhalt des Einzelbaums, randliche
Eingrünung, Einsaat und Bepflanzung in den Bauflächen, schonender Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige
Beläge, getrennte Erfassung von Niederschlagswasser, Belüftungsachse beachten, Reduktion Versiegelungsgrad,
klimaangepasste Gebäudegestaltung.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall kann es in der Flä-
che bei extremen Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der Pla-
nung der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entsprechende
Freiflächen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und des
Umgangs mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisiko-
management in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement in
der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie die
Broschüre „Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasservor-
sorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013 hin-
gewiesen.
Im Norden der geplanten Wohnbaufläche sind Maßnahmen zum Abfangen und Ableiten von einströmenden Ober-
flächenwasser zu prüfen und falls erforderlich umzusetzen.

Á Archäologische Denkmalpflege: Das Plangebiet liegt vollständig im Bereich von Kulturdenkmalen (KD) gem. § 2
DSchG. KD-Nr. 1: Der Odenwaldlimes verläuft am östlichen Rand, westlich davon sind bei Sondagen Überreste
eines bronze- bzw. hallstattzeitlichen Gräberfeldes nachgewiesen worden. Prüffall Nr. 4: Neolithische Siedlung am
östlichen Rand.

Á Anordnung baulicher Anlagen: Bauliche Anlagen sollten zur bestehenden Siedlung und Straße hin im Norden
bzw. Osten verortet werden.

Á Klimaschutz und Klimaanpassung: Das geplante Wohngebiet „Sandäcker“ hat zum Teil negative Folgen für das
Lokalklima der angrenzenden Wohnbebauung. Um die negativen Auswirkungen (verringerte Durchlüftung, er-
höhte nächtliche Lufttemperatur) zu mindern, sollten folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:

Á Die geplante Bebauung sollte möglichst so ausgeführt werden, dass sich Belüftungsachsen parallel zu der
vorherrschenden Windrichtung ergeben (hier: Kaltluftströmung aus Norden). So kann eine maximale Eindring-
tiefe der vorhandenen Kaltluftströmung erreicht und eine gute Durchlüftung auch des angrenzenden Wohn-
gebietes gesichert werden.

Á Schadstoffe, die im Plangebiet freigesetzt werden, werden durch die Kaltluftströmung in die angrenzenden
Wohngebiete transportiert. Um eine gute Luftqualität zu sichern, sollten emissionsarme Feuerungsanalagen
verwendet werden.

Á Ein hoher Versiegelungsgrad führt zu stärkerer Aufheizung der Oberflächen und zu höheren Lufttemperaturen.
Stark versiegelte Flächen sollten daher vermieden werden. Kfz-Stellflächen sollten nach Möglichkeit mit Ra-
senpflaster ausgeführt werden. Es sollte geprüft werden, ob versiegelte Bereiche verschattet werden können,
z.B. durch Baumpflanzungen. Alternativ sollten versiegelte Flächen mit hellen Oberflächen ausgeführt werden.
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Á Neben dem öffentlichen Raum bieten private Gebäude und Flächen große Potenziale. In Kooperation mit den
privaten Grundstückseignern sollten grüne Gärten (anstelle von Steingärten) angelegt werden. Die Potenziale
der klimaangepassten Gestaltung von Gebäuden und Begrünung von Dächern und Fassaden sind groß und
sollten auch im privaten und halböffentlichen Kontext genutzt werden.

Á Artenschutz: Offenlandarten sind in nachgelagerten Verfahren vertiefend zu untersuchen. Vorkommende Einzelge-
hölze sind zudem für höhlenbewohnende Tierarten potentieller Lebensraum und müssen in der nachgeordneten Pla-
nung berücksichtigt werden. Ein Erhalt dieser Strukturen wird angeraten.
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03 Zehntgasse
Flächendaten
Ortsteil Duttenberg
Baufläche Zehntgasse
Nutzungsart Mischbaufläche
Größe (insgesamt) 0,15 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Östlicher Siedlungsrand von Duttenberg
Topographie Südostexponiert, mäßig abfallend
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Vorrangflur
Nutzung Wiesenfläche
Umgebungsnutzungen Landwirtschaftlich genutzte Wiesenflächen (Süden und Osten), Wohnbebauung

(Norden), gemischte Bebauung (Westen)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Keine raumordnerischen Restriktionen
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Angrenzendes Landschaftsschutzgebiet „Jagsttal mit angrenzenden Gebietsteilen

zwischen Neudenau-Siglingen und Bad Friedrichshall-Jagstfeld und Sülztal bei
Neudenau-Siglingen“

Sonstige Fachplanungen Angrenzende Flächen des Biotopverbunds

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über bestehende Mischbaufläche.
Über die Bushaltestelle „Duttenberg“ ist der Stadtteil mit zwei Buslinien gut an den ÖPNV ange-
bunden

geeignet

Nutzungskonflikte Eignung
Gehölzbestand geeignet
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des bestehenden Mischgebiets zur Versorgung des Gebiets.
Ableitung des Abwassers und Niederschlagswassers Richtung Südwesten zur Zehntgasse.
Die geplante Baufläche wurde bisher nicht im Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) berücksich-
tigt. Im Vorfeld nachgelagerter Verfahren ist der AKP zu aktualisieren und im Zuge der Erschlie-
ßung des Baugebiets entsprechende Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entwässerung
umzusetzen.

geeignet
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Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am östlichen Ortsrand von Duttenberg. Im Norden der Fläche befindet sich
Wohnbebauung und im Westen gemischte Bebauung. Die Fläche eignet sich für eine geringfü-
gige Erweiterung des Siedlungskörpers.

geeignet

Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet eine städtebauliche Ergänzung des Siedlungsgefüges. Es wird ein neuer östli-
cher Ortsrand gebildet. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet

Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Landschaft, Pflanze und Tiere bedingt geeignet
*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für die Erweiterung der Mischbaufläche geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für eine Wohnbebauung geeignet (siehe auch Umweltbericht).

Á Die Fläche sollte nach aktuellem Kenntnisstand in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, Erhalt von Gehölzen, randliche
Eingrünung, Einsaat und Bepflanzung der Baufläche, schonender Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige
Beläge, getrennte Erfassung von Niederschlagswasser, ggf. Gestaltung der Gebäude.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall besteht kein erhöh-
tes Risiko von Starkregenereignissen für die Fläche. In Teilbereichen der Fläche kann es bei extremen Starkregen-
ereignissen zu kleinflächigen Überflutungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der Planung der
Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entsprechende Freiflä-
chen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und des Umgangs
mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement
in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement in der kommu-
nalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie die Broschüre
„Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasservorsorge Rhein-
land-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013 hingewiesen.

Á Bau- und Kunstdenkmalpflege: Gutshof, sogenannter Reußenhof, Zehntgasse 11, Reußenhof, Kulturdenkmal
nach § 2 DSchG (heute Wohn- und Nebengebäude) mit dreigeschossigem Haupthaus, massiver Winkelbau, Walm-
dach, 17./18. Jahrhundert und älterem Kern, 1860 erneuert, eingeschossiger massiver Scheuer, Walmdach, 17./18.
Jahrhundert, an die Scheuer angebautem massiven Stallgebäude, Kniestock in Sichtfachwerk und Satteldach, 18.
Jahrhundert sowie den überlieferten Umfassungs- und Stütz-mauern (Sachgesamtheit). An der Erhaltung der Kul-
turdenkmale besteht aus wissenschaftlichen, künstlerischen und heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches
Interesse (§§ 2, 28 DSchG i.V.m. § 8 DSchG). Vor baulichen Eingriffen, wie auch vor einer Veränderung des Erschei-
nungsbildes dieser Kulturdenkmale ist nach der vorherigen Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege
eine denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich.

Á Landschaftsschutzgebiet: Das Landschaftsschutzgebiet „Jagsttal mit angrenzenden Gebietsteilen zwischen Neu-
denau-Siglingen und Bad Friedrichshall-Jagstfeld und Sülztal bei Neudenau-Siglingen“ ragt geringfügig in das
Flurstück 1222/1. In nachfolgenden Verfahren ist auf einen Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet und damit in
das bestehende Trockenmauerbiotop zu verzichten.
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04 Waldkindergarten
Flächendaten
Ortsteil Duttenberg
Baufläche Waldkindergarten
Nutzungsart Grünfläche
Größe (insgesamt) 0,26 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Westlich des Sportplatzes von Duttenberg
Topographie Eben bis leicht abfallend Richtung Süden
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Vorbehaltsflur I
Nutzung Wiesenfläche
Umgebungsnutzungen Wald (Süden), Ackerflächen (Westen), K 2030 (Norden), Sportplatz (Osten)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Regionaler Grünzug
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Keine Schutzgebiete bekannt
Sonstige Fachplanungen Flächen des Biotopverbunds mittlerer Standorte

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über bestehenden Feldweg. geeignet
Nutzungskonflikte Eignung
Landwirtschaftliche Nutzung von Ackerflächen, angrenzende Kreisstraße geeignet
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erschließung mit Strom und Brauchwasser erfolgt über den Anschluss an das bestehende Versor-
gungsnetz am Sportplatz. Der Waldkindergarten führt zu einem minimalen Versiegelungsgrad,
sodass keine erheblichen Auswirkungen auf den Oberflächenabfluss zu erwarten sind.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt westlich des Sportplatzes und befindet sich Nahe am bestehenden Waldkinder-
garten. Die Fläche wird bereits als alternative Spielfläche genutzt und eignet sich für die ange-
strebte Erweiterung.

geeignet

Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet zusammen eine Ergänzung des Siedlungsgefüges und wird mir der bestehen-
den alten Tabakscheune und dem Sportgelände den westlichen Ortseingang prägen. Die Gestal-
tung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet
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Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Landschaft, Pflanze und Tiere geeignet
*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für die Erweiterung des Waldkindergartens geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für einen Waldkindergarten geeignet (siehe auch Umweltbericht).

Á Die Fläche sollte nach aktuellem Kenntnisstand in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, Erhalt von Gehölzen, randliche
Eingrünung, Einsaat und Bepflanzung der Grünfläche, schonender Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige
Beläge.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall besteht kein erhöh-
tes Risiko von Starkregenereignissen für die Fläche. Lediglich im Bereich der Feldscheune kann es in seltenen Fällen
zu kleinflächigen Überschwemmungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der Planung der Wasserab-
fluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entsprechende Freiflächen/Frei-
räume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und des Umgangs mit
Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement in
Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement in der kommunalen
Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie die Broschüre „Stark-
regen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasservorsorge Rheinland-
Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013 hingewiesen.

Á Waldabstand: Die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Waldabstands durch Gebäude, die dem dauerhaf-
ten Aufenthalt von Menschen dienen, ist in nachgelagerten Verfahren einzuhalten. Auch mit baulichen Anlagen
zum Schutz der Kinder vor Schlecht-Wetter sollte ein Abstand von 30 Metern zum Wald eingehalten werden.
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05 Linkenäcker
Flächendaten
Ortsteil Hagenbach
Baufläche Linkenäcker
Nutzungsart Wohnbaufläche / Grünfläche
Größe (insgesamt) 1,98 ha / 1,29 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Nördlicher Ortsrand von Hagenbach
Topographie Südexponiert; leicht abfallend
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Vorrangflur
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen, Wiesenflächen)
Umgebungsnutzungen Wohnbebauung (Osten, Südosten), Ackerflächen (Süden, Westen, Norden)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Siedlungsfläche Wohnen, Vorbehaltsgebiet für Erholung
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Flachlandmähwiese „In den Linkenäckern“
Sonstige Fachplanungen Flächen des Biotopverbunds mittlerer Standorte, Streuobstbestand

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über den Jagstfelder Weg. geeignet
Nutzungskonflikte Eignung
Landwirtschaftliche Nutzung von Ackerflächen, Risiko bei Starkregenereignissen. geeignet
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des bestehenden Versorgungsnetzes im Bereich des Jagstfelder Wegs.
Ableitung des Abwassers und Niederschlagswassers Richtung Süden zum Jagstfelder Weg.
Die geplante Baufläche wurde bereits im Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) der Stadt Bad
Friedrichshall berücksichtigt. Entsprechende Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entwässerung
werden im AKP benannt und sind im Rahmen der Erschließung des Baugebiets zu realisieren.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Hagenbach. Im Süden und im Osten der Fläche be-
findet sich Wohnbebauung. Die Fläche eignet sich für eine Wohnbebauung (Einzel-, Doppel- und
Reihenhäuser sowie Geschosswohnungsbau).

geeignet

Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet zusammen eine städtebauliche Ergänzung des Siedlungsgefüges. Es wird ein
neuer nördlicher Ortsrand gebildet. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet
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Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Pflanze und Tiere, Mensch bedingt geeignet
*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für eine Wohnbebauung geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für eine Wohnbebauung Beachtung einer Neuabgrenzung der Fläche geeignet. Hierzu wird im nördlichen Bereich
eine geplante Grünfläche aufgenommen (siehe auch Umweltbericht).

Á Die Fläche sollte nach aktuellem Kenntnisstand in geänderter Form im Flächennutzungsplan verbleiben.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, Erhaltung von Gehölzen, randliche
Eingrünung, Einsaat und Bepflanzung in den Bauflächen, schonender Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige
Beläge, getrennte Erfassung von Niederschlagswasser.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall kann es bei extre-
men Starkregenereignissen zu Überflutungen in Teilbereichen der Fläche kommen. In nachgelagerten Verfahren ist
bei der Planung der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür ent-
sprechende Freiflächen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge
und des Umgangs mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkre-
genrisikomanagement in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikoma-
nagement in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November
2016 sowie die Broschüre „Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums
Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Feb-
ruar 2013 hingewiesen.

Á Klimaschutz und Klimaanpassung: Die geplanten Wohngebiete „Linkenäcker“ und „Seetal IV“ haben zum Teil
negative Folgen für das Lokalklima der angrenzenden Wohnbebauung. Um die negativen Auswirkungen (erhöhte
nächtliche Lufttemperatur) zu mindern, sollten folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:

Á Ein hoher Versiegelungsgrad führt zu stärkerer Aufheizung der Oberflächen und zu höheren Lufttemperaturen.
Stark versiegelte Flächen sollten daher vermieden werden. Kfz-Stellflächen sollten nach Möglichkeit mit Rasen-
pflaster ausgeführt werden. Es sollte geprüft werden, ob versiegelte Bereiche verschattet werden können, z.B.
durch Baumpflanzungen. Alternativ sollten versiegelte Flächen mit hellen Oberflächen ausgeführt werden.

Á Bei der detaillierten Ausgestaltung der Bebauung sollten Luftschneisen mit eingeplant werden. Breite Luft-
schneisen erhöhen die Durchlüftung und sorgen für den Abtransport von Luftbelastung und ermöglicht den
Austausch der aufgeheizten Luft mit kühlerer Umgebungsluft.
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06 Seetal IV
Flächendaten
Ortsteil Hagenbach
Baufläche Seetal IV
Nutzungsart Wohnbaufläche
Größe (insgesamt) 1,60 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Nordwestlicher Ortsrand von Hagenbach
Topographie Westexponiert; leicht abfallend bis eben
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Vorrangflur
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen)
Umgebungsnutzungen Wohnbebauung (Osten, Süden), Ackerflächen (Westen, Norden)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Siedlungsfläche Wohnen
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Keine Schutzgebiete bekannt
Sonstige Fachplanungen Kleiner Streuobstbestand

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über den Jagstfelder Weg und den Wasenweg. geeignet
Nutzungskonflikte Eignung
Landwirtschaftliche Nutzung von Ackerflächen und Hofstelle, ggf. Emissionen durch Ge-
werbe, Überschwemmungsrisiko bei Starkregenereignisse

bedingt geeignet

Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des bestehenden Versorgungsnetzes im Bereich des Jagstfelder Wegs und des
Wasenwegs. Ableitung des Abwassers und Niederschlagswassers Richtung Süden zum
Wasenweg.
Die geplante Baufläche wurde bereits im Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) der Stadt Bad
Friedrichshall berücksichtigt. Entsprechende Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entwässe-
rung werden im AKP benannt und sind im Rahmen der Erschließung des Baugebiets zu rea-
lisieren.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am westlichen Ortsrand von Hagenbach. Im Osten der Fläche befindet sich
Wohnbebauung. Die Fläche eignet sich für eine Wohnbebauung (Einzel-, Doppel- und Rei-
henhäuser sowie Geschosswohnungsbau).

geeignet
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Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet eine städtebauliche Ergänzung des Siedlungsgefüges. Es wird ein neuer
westlicher Ortsrand gebildet. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet

Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Pflanze und Tiere,
Mensch

bedingt geeignet

*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für eine Bebauung geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für eine Wohnbebauung geeignet (siehe auch Umweltbericht).

Á Die Fläche sollte nach aktuellem Kenntnisstand in reduzierter Form im Flächennutzungsplan verbleiben.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, randliche Eingrünung, Einsaat und
Bepflanzung in den Bauflächen, schonender Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige Beläge, getrennte Erfas-
sung von Niederschlagswasser.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall kann es in der Flä-
che bei extremen Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der Pla-
nung der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entsprechende
Freiflächen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und des
Umgangs mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisiko-
management in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement in
der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie die
Broschüre „Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasservor-
sorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013 hin-
gewiesen.

Á Klimaschutz und Klimaanpassung: Die geplanten Wohngebiete „Linkenäcker“ und „Seetal IV“ haben zum Teil
negative Folgen für das Lokalklima der angrenzenden Wohnbebauung. Um die negativen Auswirkungen (erhöhte
nächtliche Lufttemperatur) zu mindern, sollten folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:

Á Ein hoher Versiegelungsgrad führt zu stärkerer Aufheizung der Oberflächen und zu höheren Lufttemperaturen.
Stark versiegelte Flächen sollten daher vermieden werden. Kfz-Stellflächen sollten nach Möglichkeit mit Ra-
senpflaster ausgeführt werden. Es sollte geprüft werden, ob versiegelte Bereiche verschattet werden können,
z.B. durch Baumpflanzungen. Alternativ sollten versiegelte Flächen mit hellen Oberflächen ausgeführt werden.

Á Bei der detaillierten Ausgestaltung der Bebauung sollten Luftschneisen mit eingeplant werden. Breite Luft-
schneisen erhöhen die Durchlüftung und sorgen für den Abtransport von Luftbelastung und ermöglicht den
Austausch der aufgeheizten Luft mit kühlerer Umgebungsluft.

Á Artenschutz: Betroffen sind vorrangig naturschutzfachlich weniger wertgebende Ackerflächen sowie einige klei-
nere Gehölzstrukturen, die in der nachgeordneten Planung zu berücksichtigen sind. Aufgrund von kumulativer
Wirkung zusammen mit dem „Gewerbegebiet Kocherwalstr. IV Erweiterung“ ist die Kulissenwirkung auf Offenland-
arten zu berücksichtigen. In eine artenschutzfachliche Erhebung sind auch die verbleibenden Ackerflächen zwi-
schen den beiden Gebieten einzubeziehen.
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07 Bäumlensäcker
Flächendaten
Ortsteil Hagenbach
Baufläche Bäumlensäcker
Nutzungsart Wohnbaufläche / Grünfläche
Größe (insgesamt) 5,13 ha / 1,48 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Südlicher Ortsrand von Hagenbach
Topographie Südexponiert; mäßig abfallend
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Vorrangflur
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen)
Umgebungsnutzungen Wohnbebauung (Norden, Westen), Ackerflächen (Süden, Osten)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Vorbehaltsgebiet für Erholung
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Keine Schutzgebiete bekannt; angrenzendes Biotop im Norden
Sonstige Fachplanungen Flächen des Biotopverbunds feuchter Standorte

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Die verkehrliche Erschließung der relativ großen Fläche kann über verschiedene Achsen erfolgen.
Eine abschließende Klärung der verkehrlichen Erschließung erfolgt im Rahmen nachgelagerter
Verfahren. Es werden lediglich die möglichen Erschließungsansätze aufgezeigt. Im Vorentwurf
wurde bereits die direkte Anbindung an die Hagenbacher Straße über den Grünzug im Wohnge-
biet Tatschenäcker aufgezeigt. Als Alternative wäre bei einer Verlagerung des Kindergartens eine
Erschließung über den Farnweg zur Hagenbacher Straße möglich. Dabei würde der Grünzug nur
zu einem Teil in Anspruch genommen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit eine verkehrliche
Erschließung über den Korridor des Radwegs Richtung Westen zur Hagenbacher Straße zu schaf-
fen.

bedingt geeignet

Nutzungskonflikte Eignung
Immissionen durch Fluglärm, Risiko bei Starkregenereignissen. bedingt geeignet
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des bestehenden Wohngebiets zur Versorgung des Gebiets.
Ableitung des Niederschlagswassers Richtung Süden zum Kocher Ableitung des Schmutzwassers
Richtung Westen über das Baugebiet Hübsch-Jörgen-Siedlung II. Das Schmutzwasser ist voraus-
sichtlich zu pumpen.

bedingt geeignet
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Die geplante Baufläche wurde bisher nicht im Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) berücksich-
tigt. Im Vorfeld nachgelagerter Verfahren ist der AKP zu aktualisieren und im Zuge der Erschlie-
ßung des Baugebiets entsprechende Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entwässerung
umzusetzen.
Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am südlichen Ortsrand von Hagenbach. Im Westen und Norden der Fläche be-
findet sich Wohnbebauung. Die Fläche eignet sich für eine Wohnbebauung (Einzel-, Doppel- und
Reihenhäuser sowie Geschosswohnungsbau).

geeignet

Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet eine städtebauliche Ergänzung des Siedlungsgefüges. Es wird ein neuer südli-
cher Ortsrand gebildet. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet

Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Pflanze und Tiere, Kultur-
und sonstige Sachgüter, Mensch

bedingt geeignet

*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für eine Wohnbebauung geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für eine Wohnbebauung geeignet (siehe auch Umweltbericht).

Á Die Fläche wurde zum Entwurf reduziert und sollte nach aktuellem Kenntnisstand in den Flächennutzungsplan
aufgenommen werden.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, Erhaltung von Gehölzen (z.B. Feld-
heckenbiotop entlang des Fahrradweges), randliche Eingrünung, Einsaat und Bepflanzung in den Bauflächen, scho-
nender Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige Beläge, getrennte Erfassung von Niederschlagswasser,
Reduktion des Versiegelungsgrads, klimaangepasste Gebäudegestaltung, Planung von Luftschneisen, Schaffen ei-
nes Netzes klimatischer Ausgleichsräume.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall kann es in Teilbe-
reichen bei extremen Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der
Planung der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entspre-
chende Freiflächen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und
des Umgangs mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisi-
komanagement in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement
in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie
die Broschüre „Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasser-
vorsorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013
hingewiesen.

Á Archäologische Denkmalpflege: Das Plangebiet liegt vollständig im Bereich von Kulturdenkmalen (KD) gem. § 2
DSchG. KD-Nr. 28: Neolithische Siedlung.

Á Klimaschutz und Klimaanpassung: Die geplanten Wohngebiete „Bäumlensäcker“ und „Haldenäcker II“ wirken
sich nicht negativ auf angrenzende Wohnbebauung aus. Um das thermische Wohlbefinden der Anwohner inner-
halb der Plangebiete zu sichern sollten folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:

Á Ein hoher Versiegelungsgrad führt zu stärkerer Aufheizung der Oberflächen und zu höheren Lufttemperaturen.
Stark versiegelte Flächen sollten daher vermieden werden. Kfz-Stellflächen sollten nach Möglichkeit mit Ra-
senpflaster ausgeführt werden. Es sollte geprüft werden, ob versiegelte Bereiche verschattet werden können,
z.B. durch Baumpflanzungen. Alternativ sollten versiegelte Flächen mit hellen Oberflächen ausgeführt werden.

Á Die wichtigste Maßnahme ist der Aufbau und die Pflege des Baumbestandes. Öffentliche Flächen sollten auf
die Potenziale zur Schaffung neuer Baumstandorte geprüft werden. Ziel sollte die Schaffung eines Netzes von



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bad Friedrichshall-Oedheim-Offenau
4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans

Begründung – Feststellung Seite 51

öffentlichen Schattenplätzen sein. Zudem sollten die Potenziale von Fassaden- und Dachbegrünung geprüft
und genutzt werden.

Á Neben dem öffentlichen Raum bieten private Gebäude und Flächen große Potenziale. In Kooperation mit den
privaten Grundstückseignern sollten grüne Gärten angelegt werden. Die Potenziale der klimaangepassten Ge-
staltung von Gebäuden und Begrünung von Dächern und Fassaden sind groß und sollten auch im privaten
und halböffentlichen Kontext genutzt werden. Bei der detaillierten Ausgestaltung der Bebauung sollten Luft-
schneisen mit eingeplant werden. Breite Luftschneisen erhöhen die Durchlüftung und sorgen für den Abtrans-
port von Luftbelastung und ermöglicht den Austausch der aufgeheizten Luft mit kühlerer Umgebungsluft.

Á Die Erreichbarkeit von Ausgleichsräumen wie Parkanlagen kann die thermische Betroffenheit der Wohngebiete
reduzieren. Bei der Planung sollte daher die Erreichbarkeit von bereits vorhandenen Ausgleichsräumen geprüft
werden und gegebenenfalls zusätzliche Ausgleichsräume geschaffen werden.

Á Artenschutz: Die Heckenstrukturen bieten potentiellen Lebensraum für Reptilien, die Ackerflächen für Offenlandar-
ten. Voraussichtlich werden, insbesondere in Kumulation mit „Haldenäcker II“, Offenlandarten betroffen sein.

Á Altlasten: Die Baufläche befindet sich am südwestlichen Rand im Bereich der Altablagerung „Verfüllung Steinrutsche“,
die mit B - Belassen mit Entsorgungsrelevanz bewertet ist.

Á Bestehende Gashochdruckleitung und Steuerkabel: Für die Gashochdruckleitung ist ein Schutzstreifen von insge-
samt 7 m zu gewähren. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Gashochdruckleitung keine Gebäude
oder baulichen Anlagen errichtet werden. Der Schutzstreifen ist von Pflanzenwuchs, der die Sicherheit der Gashoch-
druckleitung beeinträchtigen kann, freizuhalten. Die Heilbronner Versorgungs GmbH ist im Bebauungsplanverfahren
zu beteiligen.



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bad Friedrichshall-Oedheim-Offenau
4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans

Begründung – Feststellung Seite 52

08 Haldenäcker II
Flächendaten
Ortsteil Hagenbach
Baufläche Haldenäcker II
Nutzungsart Wohnbaufläche / Grünfläche
Größe (insgesamt) 3,45 ha / 0,29 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Südöstlichen Ortsrand von Hagenbach
Topographie Südexponiert; leicht abfallend
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Unbewertet (angrenzend Vorrangflur)
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen)
Umgebungsnutzungen Wohnbebauung (Norden, Westen), Rad- und Fußweg / Ackerflächen (Süden),

Rad- und Fußweg / Kocher (Osten)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Vorbehaltsgebiet für Erholung
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Keine Schutzgebiete bekannt; angrenzende Biotope im Süden und Osten
Sonstige Fachplanungen Flächen des Biotopverbunds feuchter Standorte

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über die Christophstraße und den Wacholderweg. bedingt geeignet
Nutzungskonflikte Eignung
Immissionen durch Fluglärm, Risiko bei Starkregenereignissen. geeignet
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des bestehenden Wohngebiets zur Versorgung des Gebiets.
Ableitung des Abwassers und Niederschlagswassers Richtung Westen zur Hergenstadter Straße.
Die geplante Baufläche wurde bisher nicht im Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) berücksich-
tigt. Im Vorfeld nachgelagerter Verfahren ist der AKP zu aktualisieren und im Zuge der Erschlie-
ßung des Baugebiets entsprechende Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entwässerung
umzusetzen.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am südöstlichen Ortsrand von Hagenbach. Im Westen und Norden der Fläche
befindet sich Wohnbebauung. Die Fläche eignet sich für Wohnbebauung (Einzel-, Doppel- und
Reihenhäuser sowie Geschosswohnungsbau).

geeignet
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Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet eine städtebauliche Ergänzung des Siedlungsgefüges. Es wird ein neuer südöst-
licher Ortsrand gebildet. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet

Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Pflanze und Tiere,
Mensch, Kultur- und sonstige Sachgüter

bedingt geeignet

*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für eine Bebauung geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für eine Wohnbebauung geeignet (siehe auch Umweltbericht).

Á Die Fläche wurde zum Entwurf neu abgegrenzt und sollte nach aktuellem Kenntnisstand in den Flächennutzungs-
plan aufgenommen werden.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, Erhaltung von Gehölzen (z.B. Feld-
heckenbiotop entlang des Fahrradweges), randliche Eingrünung, Einsaat und Bepflanzung in den Bauflächen, scho-
nender Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige Beläge, getrennte Erfassung von Niederschlagswasser,
Reduktion des Versiegelungsgrads, klimaangepasste Gebäudegestaltung, Planung von Luftschneisen, Schaffen ei-
nes Netzes klimatischer Ausgleichsräume. Die vorhandene Grünstruktur mit Bäumen und Gehölzen am westlichen
Gebietsrand entlang des bestehenden Wegs soll erhalten werden.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall kann es in Teilbe-
reichen bei extremen Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der
Planung der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entspre-
chende Freiflächen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und
des Umgangs mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisi-
komanagement in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement
in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie
die Broschüre „Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasser-
vorsorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013
hingewiesen.

Á Archäologische Denkmalpflege: Das Plangebiet liegt teilweise im Bereich des Prüffalls „Gräberfeld (Frühmittelal-
ter / um 450 - um 720)“: In einer alten Topografischen Karte befindet sich in diesem Bereich als Handeintrag die
Signatur eines alemannischen Gräberfelds.

Á Klimaschutz und Klimaanpassung: Die geplanten Wohngebiete „Bäumlensäcker“ und „Haldenäcker II“ wirken
sich nicht negativ auf angrenzende Wohnbebauung aus. Um das thermische Wohlbefinden der Anwohner inner-
halb der Plangebiete zu sichern sollten folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:

Á Ein hoher Versiegelungsgrad führt zu stärkerer Aufheizung der Oberflächen und zu höheren Lufttemperaturen.
Stark versiegelte Flächen sollten daher vermieden werden. Kfz-Stellflächen sollten nach Möglichkeit mit Ra-
senpflaster ausgeführt werden. Es sollte geprüft werden, ob versiegelte Bereiche verschattet werden können,
z.B. durch Baumpflanzungen. Alternativ sollten versiegelte Flächen mit hellen Oberflächen ausgeführt werden.

Á Die wichtigste Maßnahme ist der Aufbau und die Pflege des Baumbestandes. Öffentliche Flächen sollten auf
die Potenziale zur Schaffung neuer Baumstandorte geprüft werden. Ziel sollte die Schaffung eines Netzes von
öffentlichen Schattenplätzen sein. Zudem sollten die Potenziale von Fassaden- und Dachbegrünung geprüft
und genutzt werden.

Á Neben dem öffentlichen Raum bieten private Gebäude und Flächen große Potenziale. In Kooperation mit den
privaten Grundstückseignern sollten grüne Gärten angelegt werden. Die Potenziale der klimaangepassten Ge-
staltung von Gebäuden und Begrünung von Dächern und Fassaden sind groß und sollten auch im privaten
und halböffentlichen Kontext genutzt werden. Bei der detaillierten Ausgestaltung der Bebauung sollten
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Luftschneisen mit eingeplant werden. Breite Luftschneisen erhöhen die Durchlüftung und sorgen für den Ab-
transport von Luftbelastung und ermöglicht den Austausch der aufgeheizten Luft mit kühlerer Umgebungsluft.

Á Die Erreichbarkeit von Ausgleichsräumen wie Parkanlagen kann die thermische Betroffenheit der Wohngebiete
reduzieren. Bei der Planung sollte daher die Erreichbarkeit von bereits vorhandenen Ausgleichsräumen geprüft
werden und gegebenenfalls zusätzliche Ausgleichsräume geschaffen werden.

Á Artenschutz: Offenlandbrüter sind hier weniger wahrscheinlich, in Kumulationswirkung mit Bäumlensäcker aber zu
beachten. Am Nordrand befinden sich auch einige artenschutzfachlich genauer zu prüfende Gehölzstrukturen. In
Feldhecken entlang des Radweg sollte nach Möglichkeit nicht eingegriffen werden (siehe Bäumlensäcker). Die Nähe
zu den Biotopen am Gewässer macht eine umfangreichere Artenschutzprüfung nötig.
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09 Kocherwaldstraße V Erweiterung
Flächendaten
Ortsteil Hagenbach
Baufläche Kocherwaldstraße V Erweiterung
Nutzungsart Gewerbliche Baufläche
Größe (insgesamt) 4,08 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage nördlicher Ortsrand von Hagenbach
Topographie Südexponiert; leicht abfallend
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Vorrangflur
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen)
Umgebungsnutzungen Gewerbliche Bebauung (Westen), Ackerflächen (Norden, Osten, Süden), landwirt-

schaftliche Hofstelle (Südosten)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Vorbehaltsgebiet für Erholung
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Keine Schutzgebiete bekannt; angrenzende Biotope im Süden und Osten
Sonstige Fachplanungen Flächen des Biotopverbunds feuchter Standorte

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über bestehendes Gewerbegebiet (Hans-Martin-Schleyer-Straße). geeignet
Nutzungskonflikte Eignung
Immissionskonflikt Wohnbebauung, Risiko bei Starkregenereignissen. bedingt geeignet
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets zur Versorgung des Gebiets.
Ableitung des Abwassers und Niederschlagswassers Richtung Westen zur Hans-Martin-Schleyer-
Straße und zum Wasenweg.
Die geplante Baufläche wurde bisher nicht im Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) berücksich-
tigt. Im Vorfeld nachgelagerter Verfahren ist der AKP zu aktualisieren und im Zuge der Erschlie-
ßung des Baugebiets entsprechende Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entwässerung
umzusetzen.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Hagenbach. Im Westen der Fläche befindet sich ge-
werbliche Bebauung. Die Fläche eignet sich für eine Erweiterung des Gewerbegebiets

geeignet
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Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet eine städtebauliche Ergänzung des Siedlungsgefüges. Es wird ein neuer nördli-
cher Ortsrand gebildet. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet

Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Pflanze und Tiere, Mensch bedingt geeignet
*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für eine gewerbliche Bebauung geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für eine gewerbliche Bebauung geeignet (siehe auch Umweltbericht).

Á Die Fläche wurde zum Entwurf geringfügig im Süden erweitert und sollte nach aktuellem Kenntnisstand in den
Flächennutzungsplan aufgenommen werden.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, Erhaltung von Gehölzen, randliche
Eingrünung, Einsaat und Bepflanzung in den Bauflächen und im Straßenraum (z.B. Wildblumenwiesen), schonender
Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige Beläge, getrennte Erfassung von Niederschlagswasser, Beschränkung
der Gebäudehöhe, Vorgaben für Gebäudefarben etc., Verringerung der Bebauungsdichte, Dach- und Fassadenbe-
grünung, Reduktion des Versiegelungsgrads, klimaangepasste Gebäudegestaltung, Planung von Luftschneisen.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall kann es in Teilbe-
reichen bei extremen Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der
Planung der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entspre-
chende Freiflächen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und
des Umgangs mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisi-
komanagement in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement
in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie
die Broschüre „Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasser-
vorsorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013
hingewiesen.

Á Klimaschutz und Klimaanpassung: Das geplante Gewerbegebiet „Kocherwaldstraße V Erw.“ hat negative Folgen
auf angrenzende Gewerbeflächen und die südliche Kleingartensiedlung. Um die negativen Auswirkungen (erhöhte
nächtliche Lufttemperatur) zu mindern, sollten folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:

Á Ein hoher Versiegelungsgrad führt zu stärkerer Aufheizung der Oberflächen und zu höheren Lufttemperaturen.
Stark versiegelte Flächen sollten daher vermieden werden. Kfz-Stellflächen sollten nach Möglichkeit mit Ra-
senpflaster ausgeführt werden. Es sollte geprüft werden, ob versiegelte Bereiche verschattet werden können,
z.B. durch Baumpflanzungen. Alternativ sollten versiegelte Flächen mit hellen Oberflächen ausgeführt werden.

Á Bei der detaillierten Ausgestaltung der Bebauung sollten Luftschneisen mit eingeplant werden, um die aus
Norden kommende Kaltluft in das Gewerbegebiet vordringen zu lassen. Breite Luftschneisen erhöhen die
Durchlüftung und sorgen für den Abtransport von Luftbelastung und ermöglicht den Austausch der aufge-
heizten Luft mit kühlerer Umgebungsluft.

Á Große Dachflächen sollten mit hellen Oberflächen ausgeführt oder begrünt werden.

Á Schadstoffe, die im Plangebiet freigesetzt werden, werden durch die Kaltluftströmung in die angrenzende
Kleingartensiedlung transportiert. Um eine hohe Luftqualität zu sichern, sollten emissionsarme Betriebe ange-
siedelt werden.

Á Artenschutz: In Kumulation mit „Seetal IV“ sind insbesondere die Offenlandarten zu berücksichtigen. Hierbei ist
auch die Kulissenwirkung auf die verbleibenden Ackerflächen zwischen den geplanten künftigen Siedlungsrändern
zu beachten.

Á Bestehende Gashochdruckleitung und Steuerkabel: Für die Gashochdruckleitung ist ein Schutzstreifen von ins-
gesamt 6 m zu gewähren. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Gashochdruckleitung keine
Gebäude oder baulichen Anlagen errichtet werden. Der Schutzstreifen ist von Pflanzenwuchs, der die Sicherheit
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der Gashochdruckleitung beeinträchtigen kann, freizuhalten. Die Heilbronner Versorgungs GmbH ist im Bebau-
ungsplanverfahren zu beteiligen.
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10 Eichäcker III
Flächendaten
Ortsteil Jagstfeld
Baufläche Eichäcker III
Nutzungsart Wohnbaufläche / Grünfläche
Größe (insgesamt) 3,65 ha / 1,28 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Nordöstlicher Ortsrand von Jagstfeld
Topographie Südexponiert; mäßig abfallend
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Vorrangflur
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen)
Umgebungsnutzungen Wohnbebauung (Westen), Hohe Straße / Sportgelände (Süden), Ackerflächen

(Norden, Osten)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Vorbehaltsgebiet für Erholung
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Keine Schutzgebiete bekannt; angrenzendes Wasserschutzgebiet Zone III
Sonstige Fachplanungen Keine sonstigen Fachplanungen bekannt

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über die Hohe Straße. geeignet
Nutzungskonflikte Eignung
Landwirtschaftliche Nutzung von Ackerflächen, ggf. Immissionen durch Parkplatznutzung, Risiko
bei Starkregenereignissen.

geeignet

Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des Versorgungsnetzes in der Hohen Straße.
Ableitung des Abwassers und Niederschlagswassers Richtung Südwesten zur Hohen Straße.
Die geplante Baufläche wurde bereits im Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) der Stadt Bad
Friedrichshall berücksichtigt. Entsprechende Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entwässerung
werden im AKP benannt und sind im Rahmen der Erschließung des Baugebiets zu realisieren.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand von Jagstfeld. Im Westen der Fläche befindet sich
Wohnbebauung. Die Fläche eignet sich für Wohnbebauung (Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser
sowie Geschosswohnungsbau).

geeignet
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Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet eine städtebauliche Ergänzung des Siedlungsgefüges. Es wird ein neuer nordöst-
licher Ortsrand gebildet. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet

Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Pflanze und Tiere, Mensch,
Kultur- und sonstige Sachgüter

bedingt geeignet

*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für eine Bebauung geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für eine Wohnbebauung geeignet (siehe auch Umweltbericht).

Á Aufgrund des Starkregenrisikos wurde die geplante Wohnbaufläche im Süden zurückgenommen und hierfür die
geplante Grünfläche erweitert.

Á Die Fläche sollte nach aktuellem Kenntnisstand in geänderter Form im Flächennutzungsplan verbleiben.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, randliche Eingrünung Einsaat und
Bepflanzung in den Bauflächen, schonender Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige Beläge, getrennte Erfas-
sung von Niederschlagswasser.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall kann es in Teilbe-
reichen bei extremen Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der
Planung der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entspre-
chende Freiflächen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und
des Umgangs mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisi-
komanagement in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement
in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie
die Broschüre „Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasser-
vorsorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013
hingewiesen.

Á Bau- und Kunstdenkmalpflege: Wegekreuz, Hohe Straße, Flstnr. 2-1725, Kulturdenkmal nach §2 DSchG Sockel
Kreuz und Korpus aus Sandstein, im Sockel bezeichnet 1905, samt schmiedeeiserner Einfriedung. An der Erhaltung
der Kulturdenkmale besteht aus wissenschaftlichen, künstlerischen und heimatgeschichtlichen Gründen ein öffent-
liches Interesse (§§ 2, 28 DSchG i.V.m. § 8 DSchG). Vor baulichen Eingriffen, wie auch vor einer Veränderung des
Erscheinungsbildes dieser Kulturdenkmale ist nach der vorherigen Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmal-
pflege eine denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich.

Á Archäologische Denkmalpflege: Das Plangebiet liegt vollständig im Bereich von Kulturdenkmalen (KD) gem. § 2
DSchG. KD-Nr. 29: Der Odenwaldlimes quert das Gebiet von NW nach SO, weiterhin liegen Hinweise auf römische
Siedlungsaktivitäten vor.

Á Klimaschutz und Klimaanpassung: Das Plangebiet „Eichäcker II“ hat zum Teil negative Folgen für das Lokalklima
der westlich angrenzenden Wohnbebauung. Um die negativen Auswirkungen (erhöhte nächtliche Lufttemperatur)
zu mindern, sollten folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:

Á Ein hoher Versiegelungsgrad führt zu stärkerer Aufheizung der Oberflächen und zu höheren Lufttemperaturen.
Stark versiegelte Flächen sollten daher vermieden werden. Kfz-Stellflächen sollten nach Möglichkeit mit Ra-
senpflaster ausgeführt werden. Es sollte geprüft werden, ob versiegelte Bereiche verschattet werden können,
z.B. durch Baumpflanzungen. Alternativ sollten versiegelte Flächen mit hellen Oberflächen ausgeführt werden.

Á Neben dem öffentlichen Raum bieten private Gebäude und Flächen große Potenziale. In Kooperation mit den
privaten Grundstückseignern sollten grüne Gärten (anstelle von Steingärten) angelegt werden. Die Potenziale
der klimaangepassten Gestaltung von Gebäuden und Begrünung von Dächern und Fassaden sind groß und
sollten auch im privaten und halböffentlichen Kontext genutzt werden.
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Á Die wichtigste Maßnahme ist der Aufbau und die Pflege des Baumbestandes. Vorhandene, gesunde Bäume
sollten möglichst erhalten werden. Sämtliche, öffentliche Flächen sollten auf die Potenziale zur Schaffung neuer
Baumstandorte geprüft werden. Ziel sollte die Schaffung eines Netzes von öffentlichen Schattenplätzen sein.
Zudem sollten die Potenziale von Fassaden- und Dachbegrünung geprüft und genutzt werden.

Á Artenschutz: Das Vorkommen von Offenlandarten ist zu erwarten.
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11 Friedhofsparkplatz Jagstfeld
Flächendaten
Ortsteil Jagstfeld
Baufläche Friedhofsparkplatz Jagstfeld
Nutzungsart Grünfläche
Größe (insgesamt) 0,24 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Westlicher Ortsrand von Jagstfeld
Topographie Leicht abfallend Richtung Osten
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Unbewertet
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen), Kleiner Gehölzbestand
Umgebungsnutzungen Wohnbebauung (Norden), Bahntrasse (Süden), Ackerflächen (Westen), Friedhof

(Osten)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Vorbehaltsgebiet für Erholung
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Keine Schutzgebiete bekannt
Sonstige Fachplanungen Keine sonstigen Fachplanungen bekannt

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über die Friedhofstraße. geeignet
Nutzungskonflikte Eignung
Risiko bei Starkregenereignissen. geeignet
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Keine Versorgungseinrichtung erforderlich. Ggf. Parkplatzbeleuchtung.
Ableitung des Abwassers und Niederschlagswassers Richtung Westen zur Hergenstadter Straße.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Die Fläche liegt am westlichen Ortsrand von Jagstfeld. Im Osten der Fläche befindet sich der be-
stehende Friedhof. Die Fläche eignet sich die Errichtung weiterer Stellplätze

geeignet

Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Schaffung weiterer Stellplätze entlang der Friedhofstraße gegenüber dem Friedhof führt zu
keiner wesentlichen Änderung des Ortsbildes. Die Gestaltung des Ortsrands kann durch eine Be-
pflanzung gestaltet werden.

geeignet
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Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanze und Tiere geeignet
*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für die Schaffung weiterer Stellplätze geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für Stellplätze geeignet (siehe auch Umweltbericht).

Á Die Fläche sollte nach aktuellem Kenntnisstand im Flächennutzungsplan verbleiben.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, randliche Eingrünung, schonender
Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige Beläge, getrennte Erfassung von Niederschlagswasser. Um den Orts-
rand optisch in die Umgebung einzubinden, sollten die Gehölze erhalten bleiben.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall kann es in Teilbe-
reichen bei extremen Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der
Planung der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entspre-
chende Freiflächen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und
des Umgangs mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisi-
komanagement in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement
in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie
die Broschüre „Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasser-
vorsorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013
hingewiesen.

Á Lage im Überschwemmungsgebiet HQextrem: Flächen, die bei einem Extremhochwasser überschwemmt werden
liegen nach § 78b Abs. 1 WHG in einem Risikogebiet. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich sowie
bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für nach § 30 Absatz 1 und 2 oder nach § 34 des
Baugesetzbuches zu beurteilende Gebiete sind insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit und die Ver-
meidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches zu berücksichtigen;
dies gilt für Satzungen nach § 34 Absatz 4 und § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches entsprechend. Es sollte daher
darauf geachtet werden, dass alle baulichen Anlagen so errichtet werden, dass es auch bei einem Extremhochwas-
ser zu keiner Überschwemmung von Innenräumen kommt. Wassergefährdende Stoffe müssen so gelagert werden,
dass auch bei einem Extremhochwasser keine Schäden entstehen können. Die Errichtung neuer Heizölverbrauchs-
anlagen sind in den Risikogebieten nicht zulässig.
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12 Lehmgrube
Flächendaten
Ortsteil Jagstfeld
Baufläche Lehmgrube
Nutzungsart Wohnbaufläche
Größe (insgesamt) 1,64 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Nördlicher Ortsrand von Jagstfeld
Topographie Südexponiert; mäßig abfallend
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Vorrangflur
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen), Kleiner Gehölzbestand
Umgebungsnutzungen Wohnbebauung (Süden), L 1098 (Westen), Ackerflächen (Norden), Streuobstwiese

(Osten)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Teilweise Vorbehaltsgebiet für Erholung
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Keine Schutzgebiete bekannt
Sonstige Fachplanungen Flächen des Biotopverbunds mittlerer Standorte

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über die Danziger Straße und Heuchlinger Straße (L 1098). geeignet
Nutzungskonflikte Eignung
Immissionen durch Verkehr auf der Landesstraße, Risiko bei Starkregenereignissen. bedingt geeignet
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des bestehenden Wohngebiets zur Versorgung des Gebiets.
Ableitung des Abwassers und Niederschlagswassers Richtung Südwesten zur Heuchlinger
Straße.
Die geplante Baufläche wurde bisher nicht im Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) berück-
sichtigt. Im Vorfeld nachgelagerter Verfahren ist der AKP zu aktualisieren und im Zuge der
Erschließung des Baugebiets entsprechende Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entwässe-
rung umzusetzen.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Jagstfeld. Im Süden der Fläche befindet sich
Wohnbebauung. Die Fläche eignet sich für Wohnbebauung (Einzel-, Doppel- und Reihen-
häuser sowie Geschosswohnungsbau).

geeignet



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bad Friedrichshall-Oedheim-Offenau
4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans

Begründung – Feststellung Seite 64

Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet eine städtebauliche Ergänzung des Siedlungsgefüges. Es wird ein neuer
nördlicher Ortsrand gebildet. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet

Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Pflanze und Tiere,
Mensch

bedingt geeignet

*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für eine Bebauung geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für eine Wohnbebauung geeignet (siehe auch Umweltbericht).

Á Die Fläche wurde zum Entwurf neu abgegrenzt und sollte nach aktuellem Kenntnisstand in den Flächennutzungs-
plan aufgenommen werden.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, Erhaltung von Gehölzen, randliche
Eingrünung Einsaat und Bepflanzung in den Bauflächen, schonender Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige
Beläge, getrennte Erfassung von Niederschlagswasser, Reduktion des Versiegelungsgrads, klimaangepasste Ge-
bäudegestaltung.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall kann es in Teilbe-
reichen bei extremen Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der
Planung der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entspre-
chende Freiflächen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und
des Umgangs mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisi-
komanagement in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement
in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie
die Broschüre „Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasser-
vorsorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013
hingewiesen.

Á Altablagerung: Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Altablagerung „Verfüllung Lehmgrube“, die mit B –
Belassen mit Entsorgungsrelevanz bewertet ist.

Á Klimaschutz und Klimaanpassung: Das Plangebiet „Lehmgrube“ hat zum Teil negative Folgen für das Lokalklima
der westlich angrenzenden Wohnbebauung. Um die negativen Auswirkungen (erhöhte nächtliche Lufttemperatur)
zu mindern, sollten folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:

Á Ein hoher Versiegelungsgrad führt zu stärkerer Aufheizung der Oberflächen und zu höheren Lufttemperaturen.
Stark versiegelte Flächen sollten daher vermieden werden. Kfz-Stellflächen sollten nach Möglichkeit mit Ra-
senpflaster ausgeführt werden. Es sollte geprüft werden, ob versiegelte Bereiche verschattet werden können,
z.B. durch Baumpflanzungen. Alternativ sollten versiegelte Flächen mit hellen Oberflächen ausgeführt werden.

Á Neben dem öffentlichen Raum bieten private Gebäude und Flächen große Potenziale. In Kooperation mit den
privaten Grundstückseignern sollten grüne Gärten (anstelle von Steingärten) angelegt werden. Die Potenziale
der klimaangepassten Gestaltung von Gebäuden und Begrünung von Dächern und Fassaden sind groß und
sollten auch im privaten und halböffentlichen Kontext genutzt werden.

Á Die wichtigste Maßnahme ist der Aufbau und die Pflege des Baumbestandes. Vorhandene, gesunde Bäume
sollten möglichst erhalten werden. Sämtliche, öffentliche Flächen sollten auf die Potenziale zur Schaffung neuer
Baumstandorte geprüft werden. Ziel sollte die Schaffung eines Netzes von öffentlichen Schattenplätzen sein.
Zudem sollten die Potenziale von Fassaden- und Dachbegrünung geprüft und genutzt werden.

Á Artenschutz: Im Plangebiet verbleiben an den Rändern viele wertgebende Strukturen für Artenvorkommen, die
eingehender untersucht und nach Möglichkeit zur Durchgrünung des Gebiets erhalten werden sollten.

Á Altlasten: Die Baufläche befindet sich im Bereich der Altablagerung „Verfüllung Lehmgrube“, die mit B - Belassen
mit Entsorgungsrelevanz bewertet ist.
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Á Anbaubeschränkung: Die Anbaubeschränkung Die geplante Wohnbaufläche liegt entlang der freien Strecke im
Zuge der Landesstraße L 1098. Die Anbaubeschränkung von 20 m gemäß dem Straßengesetz für Baden-Württem-
berg ist einzuhalten.
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13 Steinhecken II
Flächendaten
Ortsteil Jagstfeld
Baufläche Steinhecken II
Nutzungsart Wohnbaufläche / Grünfläche
Größe (insgesamt) 3,13 ha / 0,14 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Nordwestlicher Ortsrand von Jagstfeld
Topographie Südwestexponiert; mäßig abfallend
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Vorrangflur
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen)
Umgebungsnutzungen Wohnbebauung (Südwesten), Bahnstrecke (Nordwesten), Ackerflächen (Nordos-

ten), Gehölzbestand (Südosten)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Vorbehaltsgebiet für Erholung
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Eingerahmt durch das Landschaftsschutzgebiet „Jagsttal mit angrenzenden Ge-

bietsteilen zwischen Neudenau-Siglingen und Bad Friedrichshall-Jagstfeld und
Sülztal bei Neudenau-Siglingen“

Sonstige Fachplanungen Flächen des Biotopverbunds mittlerer Standorte

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über die Heuchlinger Straße und untergeordnet über die Steinhecken-
straße.

geeignet

Nutzungskonflikte Eignung
Immissionen durch Straßenverkehr und Bahnverkehr, landwirtschaftliche Nutzung von
Ackerflächen, Risiko bei Starkregenereignissen.

bedingt geeignet

Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des bestehenden Wohngebiets zur Versorgung des Gebiets.
Ableitung des Abwassers und Niederschlagswassers Richtung Süden zur Steinheckenstraße.
Die geplante Baufläche wurde bisher nicht im Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) berück-
sichtigt. Im Vorfeld nachgelagerter Verfahren ist der AKP zu aktualisieren und im Zuge der
Erschließung des Baugebiets entsprechende Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entwässe-
rung umzusetzen.

geeignet
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Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Jagstfeld. Im Süden der Fläche befindet
sich Wohnbebauung. Die Fläche eignet sich für eine Wohnbebauung (Einzel-, Doppel- und
Reihenhäuser sowie Geschosswohnungsbau).

geeignet

Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet eine städtebauliche Ergänzung des Siedlungsgefüges. Es wird ein neuer
östlicher Ortsrand gebildet. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet

Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Pflanze und Tiere,
Mensch

bedingt geeignet

*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für eine Bebauung geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für eine Wohnbebauung geeignet (siehe auch Umweltbericht).

Á Die Fläche wurde zum Entwurf neu abgegrenzt und sollte nach aktuellem Kenntnisstand in den Flächennutzungs-
plan aufgenommen werden.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, randliche Eingrünung, Einsaat und
Bepflanzung in den Bauflächen, schonender Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige Beläge, getrennte Erfas-
sung von Niederschlagswasser, Reduktion des Versiegelungsgrads, klimaangepasste Gebäudegestaltung.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall kann es in Teilbe-
reichen bei extremen Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der
Planung der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entspre-
chende Freiflächen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und
des Umgangs mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisi-
komanagement in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement
in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie
die Broschüre „Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasser-
vorsorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013
hingewiesen.

Á Bahnbetrieb: Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbeson-
dere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen
durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. In unmittelbarer
Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, me-
dizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es ob-
liegt den Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen.

Á Klimaschutz und Klimaanpassung: Das Plangebiet „Steinhecken II“ hat zum Teil negative Folgen für das Lokal-
klima der westlich angrenzenden Wohnbebauung. Um die negativen Auswirkungen (erhöhte nächtliche Lufttem-
peratur) zu mindern, sollten folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:

Á Ein hoher Versiegelungsgrad führt zu stärkerer Aufheizung der Oberflächen und zu höheren Lufttemperaturen.
Stark versiegelte Flächen sollten daher vermieden werden. Kfz-Stellflächen sollten nach Möglichkeit mit Ra-
senpflaster ausgeführt werden. Es sollte geprüft werden, ob versiegelte Bereiche verschattet werden können,
z.B. durch Baumpflanzungen. Alternativ sollten versiegelte Flächen mit hellen Oberflächen ausgeführt werden.

Á Neben dem öffentlichen Raum bieten private Gebäude und Flächen große Potenziale. In Kooperation mit den
privaten Grundstückseignern sollten grüne Gärten (anstelle von Steingärten) angelegt werden. Die Potenziale
der klimaangepassten Gestaltung von Gebäuden und Begrünung von Dächern und Fassaden sind groß und
sollten auch im privaten und halböffentlichen Kontext genutzt werden.
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Á Die wichtigste Maßnahme ist der Aufbau und die Pflege des Baumbestandes. Vorhandene, gesunde Bäume
sollten möglichst erhalten werden. Sämtliche, öffentliche Flächen sollten auf die Potenziale zur Schaffung neuer
Baumstandorte geprüft werden. Ziel sollte die Schaffung eines Netzes von öffentlichen Schattenplätzen sein.
Zudem sollten die Potenziale von Fassaden- und Dachbegrünung geprüft und genutzt werden.

Á Landschaftsschutzgebiet: Notwendige Erschließungseingriffe in das LSG sind auf ein absolutes Minimum zu be-
grenzen.

Á Artenschutz: Im nachgeordneten Verfahren ist bei der Artenschutzprüfung auch die Wirkung auf Fledermäuse
und Vögel hinsichtlich einer Zerschneidung der LSG-Bereiche der Biotope am Bahndamm im Norden und der
Wiesen- und Gehölzbereiche im Südosten zu beachten.

Á Anbaubeschränkung: Die Anbaubeschränkung Die geplante Wohnbaufläche liegt entlang der freien Strecke im
Zuge der Landesstraße L 1098. Die Anbaubeschränkung von 20 m gemäß dem Straßengesetz für Baden-Württem-
berg ist einzuhalten.
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14 Steinhecken III
Flächendaten
Ortsteil Jagstfeld
Baufläche Steinhecken III
Nutzungsart Wohnbaufläche
Größe (insgesamt) 0,30 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Nordwestlicher Ortsrand von Jagstfeld
Topographie Nordwestexponiert; mäßig abfallend
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Unbewertet
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Wiesenflächen)
Umgebungsnutzungen Wohnbebauung (Südosten), Bahnstrecke (Nordwesten), Grünflächen (Nordosten)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Vorbehaltsgebiet für Erholung
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Angrenzendes Landschaftsschutzgebiet „Jagsttal mit angrenzenden Gebietsteilen

zwischen Neudenau-Siglingen und Bad Friedrichshall-Jagstfeld und Sülztal bei
Neudenau-Siglingen“

Sonstige Fachplanungen Flächen des Biotopverbunds mittlerer Standorte

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über bestehenden Wirtschaftsweg von Süden kommend möglich. bedingt geeignet
Nutzungskonflikte Eignung
Immissionen durch Bahnlärm, Risiko bei Starkregenereignissen eingeschränkt
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des bestehenden Wohngebiets zur Versorgung des Gebiets.
Ableitung des Abwassers und Niederschlagswassers Richtung Süden zum Steinweg.

bedingt geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am westlichen Ortsrand von Jagstfeld. Im Westen der Fläche befindet sich
Wohnbebauung. Die Fläche eignet sich aufgrund des Flächenzuschnitts und der verkehrlichen
Erschließung nur für eine Einfamilienhausbebauung.

bedingt geeignet

Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet eine städtebauliche Ergänzung des Siedlungsgefüges. Es wird ein neuer westli-
cher Ortsrand gebildet. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet
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Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanze und Tiere, Mensch bedingt geeignet
*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer und landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet für eine Bebauung bedingt geeignet.

Á Aufgrund artenschutzrechtlicher Belange sowie dem einzuhaltenden Waldabstand wird die Fläche um mehr als
die Hälfte reduziert. Es wird nur noch der südliche Teil der ursprünglichen Fläche in den Flächennutzungsplan
aufgenommen. Dadurch können die artenschutzrechtlichen Konflikte vermieden werden. Die nun reduzierte Flä-
che befindet sich nicht im freizuhaltenden Waldabstand.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, randliche Eingrünung, Einsaat und
Bepflanzung in den Bauflächen, schonender Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige Beläge, getrennte Erfas-
sung von Niederschlagswasser, Erhaltung von Gehölzen.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall kann es in Teilbe-
reichen bei extremen Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der
Planung der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entspre-
chende Freiflächen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und
des Umgangs mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisi-
komanagement in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement
in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie
die Broschüre „Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasser-
vorsorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013
hingewiesen.

Á Bahnbetrieb: Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbeson-
dere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen
durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. In unmittelbarer
Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, me-
dizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es
obliegt den Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen.

Á Immission: Eine Lärmschutzwand zur Abschirmung des Bahnlärms ist bereits vorhanden. In nachgelagerten Ver-
fahren sind die Immissionen durch den Bahnlärm konkret am geplanten Vorhaben zu prüfen.

Á Archäologische Denkmalpflege: Das Plangebiet liegt teilweise im Bereich des Kulturdenkmals gem. § 2 DSchG
„Frühmittelalterliches Gräberfeld, Neuzeitliche Gräber“ (Listen-Nr. 4): In den Jahren 1866, 1893 und 1927/28 wur-
den bei Arbeiten im Bereich der Bahnstrecke frühmittelalterliche Gräber aufgedeckt sowie eine Anzahl von Bestat-
tungen, die vermutlich dem Dreißigjährigen Krieg zuzuordnen sind. Bei Baggerarbeiten für eine Wasserleitung im
Bereich des Grundstücks Heuchlinger Straße 3 wurde 2003 eine W-O-orientierte Bestattung ohne Beigaben ange-
schnitten, die vermutlich ebenfalls aus dem frühen Mittelalter stammt.

Á Klimaschutz und Klimaanpassung: Das Plangebiet „Steinhecken III“ hat zum Teil negative Folgen für das Lokal-
klima der westlich angrenzenden Wohnbebauung. Um die negativen Auswirkungen (erhöhte nächtliche Lufttem-
peratur) zu mindern, sollten folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:

Á Ein hoher Versiegelungsgrad führt zu stärkerer Aufheizung der Oberflächen und zu höheren Lufttemperaturen.
Stark versiegelte Flächen sollten daher vermieden werden. Kfz-Stellflächen sollten nach Möglichkeit mit Ra-
senpflaster ausgeführt werden. Es sollte geprüft werden, ob versiegelte Bereiche verschattet werden können,
z.B. durch Baumpflanzungen. Alternativ sollten versiegelte Flächen mit hellen Oberflächen ausgeführt werden.

Á Neben dem öffentlichen Raum bieten private Gebäude und Flächen große Potenziale. In Kooperation mit den
privaten Grundstückseignern sollten grüne Gärten (anstelle von Steingärten) angelegt werden. Die Potenziale
der klimaangepassten Gestaltung von Gebäuden und Begrünung von Dächern und Fassaden sind groß und
sollten auch im privaten und halböffentlichen Kontext genutzt werden.
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Á Die wichtigste Maßnahme ist der Aufbau und die Pflege des Baumbestandes. Vorhandene, gesunde Bäume
sollten möglichst erhalten werden. Sämtliche, öffentliche Flächen sollten auf die Potenziale zur Schaffung neuer
Baumstandorte geprüft werden. Ziel sollte die Schaffung eines Netzes von öffentlichen Schattenplätzen sein.
Zudem sollten die Potenziale von Fassaden- und Dachbegrünung geprüft und genutzt werden.
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Neuenstädter Straße II Abrundung
Flächendaten
Ortsteil Kochendorf
Baufläche Neuenstädter Straße II Abrundung
Nutzungsart Wohnbaufläche
Größe (insgesamt) 0,24 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)
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15 Jugendtrainingsplatz
Flächendaten
Ortsteil Kochendorf
Baufläche Jugendtrainingsplatz
Nutzungsart Grünfläche
Größe (insgesamt) 0,96 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Östlicher Ortsrand von Kochendorf
Topographie Westexponiert; leicht abfallend bis eben
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Unbewertet
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen)
Umgebungsnutzungen L 1088 / Wohnbebauung (Süden), Ackerflächen (Westen, Norden, Osten), Park-

platz Bergfriedhof (Osten)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Keine raumordnerischen Restriktionen
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Keine Schutzgebiete bekannt; angrenzende Flachlandmähwiesen
Sonstige Fachplanungen Das Plangebiet liegt vollständig im Bereich von Kulturdenkmalen (KD) gem. § 2

DSchG. KD-Nr. 9: Römisches Kastell, Vicus, merowingerzeitliches Gräberfeld. Das
Kleinkastell (Flst. 972 und 974) ist als Grabungsschutzgebiet gem. § 22 DSchG
ausgewiesen.

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über den bestehenden Weg zum Bergfriedhof möglich. geeignet
Nutzungskonflikte Eignung
Immissionskonflikte mit Wohnbebauung, Risiko bei Starkregenereignissen. bedingt geeignet
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des bestehenden Wohngebiets zur Versorgung des Gebiets.
Ableitung des Niederschlagswassers Richtung Westen zum bestehenden Kanalnetz.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am östlichen Ortsrand von Kochendorf. Im Westen der Fläche befindet sich das
Lindenbergareal mit Mehrzweckhalle und geplanten Kindergarten. Die Fläche eignet sich für die
Errichtung eines Jugendtrainingsplatzes.

geeignet
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Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet einen neuen östlichen Ortsrand. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksich-
tigen.

geeignet

Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanze und Tiere, Kultur- und sonstige Sachgüter. Bedingt geeignet
*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aufgrund des fehlenden Bedarfs sowie der Lage in einem Grabungsschutzbereich wird die Fläche nicht weiterver-

folgt.
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16 Bergfriedhof Parkplatz
Flächendaten
Ortsteil Kochendorf
Baufläche Bergfriedhof Parkplatz
Nutzungsart Grünfläche
Größe (insgesamt) 0,27 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Östlicher Ortsrand von Kochendorf
Topographie leicht abfallend bis eben
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Unbewertet
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen)
Umgebungsnutzungen Friedhof (Osten), Ackerflächen (Süden, Westen), Parkplatz Bergfriedhof (Norden)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Keine raumordnerischen Restriktionen
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Keine Schutzgebiete bekannt; angrenzende Flachlandmähwiesen
Sonstige Fachplanungen Keine sonstigen Fachplanungen bekannt

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über bereits bestehenden Weg von der Neuenstadter Straße zum Bergfried-
hof möglich.

geeignet

Nutzungskonflikte Eignung
Keine Nutzungskonflikte bekannt. geeignet
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Keine Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen erforderlich.
Die geplante Baufläche wurde bereits im Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) der Stadt Bad
Friedrichshall berücksichtigt. Entsprechende Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entwässerung
werden im AKP benannt und sind im Rahmen der Erschließung des Baugebiets zu realisieren.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am Bergfriedhof in Kochendorf. Im Norden der Fläche befindet sich die bereits
bestehenden Parkplätze des Bergfriedhofs. Die Fläche eignet sich als Erweiterung der Parkplatz-
fläche.

geeignet

Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet eine Ergänzung des bestehenden Parkplatzes. Die Gestaltung des Ortsrands ist
zu berücksichtigen.

geeignet
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Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanze und Tiere, Kultur- und sonstige Sachgüter bedingt geeignet
*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für eine Erweiterung des bestehenden Parkplatzes geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für eine Erweiterung des bestehenden Parkplatzes geeignet (siehe auch Umweltbericht).

Á Die Fläche sollte nach aktuellem Kenntnisstand weiterhin im Flächennutzungsplan verbleiben.

Hinweise für nachgelagerte Verfahren
Á Grünordnung: Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in den

nachfolgenden Bebauungsplan aufzunehmen: Insektenschonende Beleuchtung, randliche Eingrünung, schonender
Umgang mit dem Boden, wasserdurchlässige Beläge, getrennte Erfassung von Niederschlagswasser. Wenn möglich
Erhaltung der vorhandenen Gehölze.

Á Starkregenereignisse: Gemäß dem Starkregenrisikomanagement der Stadt Bad Friedrichshall kann es in Teilbe-
reichen bei extremen Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. In nachgelagerten Verfahren ist bei der
Planung der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen/Sturzfluten zu berücksichtigen und es sind hierfür entspre-
chende Freiflächen/Freiräume zu lassen und ggf. Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Bezüglich der Vorsorge und
des Umgangs mit Starkregenereignissen wird auf die Broschüre der LUBW „Leitfaden Kommunales Starkregenrisi-
komanagement in Baden-Württemberg“ vom August 2016, das DWA Regelwerk DWA-M 119 „Risikomanagement
in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ vom November 2016 sowie
die Broschüre „Starkregen: Was können Kommunen tun?“ des Informations- und Beratungszentrums Hochwasser-
vorsorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH vom Februar 2013
hingewiesen.

Á Archäologische Denkmalpflege: Das Plangebiet liegt vollständig im Bereich von Kulturdenkmalen (KD) gem. § 2
DSchG. KD-Nr. 9: Römisches Kastell, Vicus, merowingerzeitliches Gräberfeld. Das Kleinkastell (Flst. 972 und 974) ist
als Grabungsschutzgebiet gem. § 22 DSchG ausgewiesen.

Á Bestehende Gashochdruckleitung und Steuerkabel: Für die Gashochdruckleitung ist ein Schutzstreifen von ins-
gesamt 6 m zu gewähren. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Gashochdruckleitung keine
Gebäude oder baulichen Anlagen errichtet werden. Der Schutzstreifen ist von Pflanzenwuchs, der die Sicherheit
der Gashochdruckleitung beeinträchtigen kann, freizuhalten. Die Heilbronner Versorgungs GmbH ist im Bebau-
ungsplanverfahren zu beteiligen.
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17 Pfaffenäcker II
Flächendaten
Ortsteil Kochendorf
Baufläche Pfaffenäcker II
Nutzungsart Wohnbaufläche
Größe (insgesamt) 7,16 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Südöstlicher Ortsrand von Kochendorf
Topographie Nordexponiert; eben bis mäßig abfallend
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Vorrangflur
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen)
Umgebungsnutzungen Wohnbebauung (Westen), Hangbereich zum Merzenbach (Norden), Ackerflächen

(Osten, Süden)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Keine raumordnerischen Restriktionen
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Gesetzlich geschützte Biotope „Feldhecke Hintere Schafgrube“
Sonstige Fachplanungen Flächen des Biotopverbunds mittlerer Standorte, Streuobstbestand

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über den Riedweg möglich. geeignet
Nutzungskonflikte Eignung
Landwirtschaftliche Nutzung von Ackerflächen, Risiko bei Starkregenereignissen. bedingt geeignet
Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des bestehenden Wohngebiets zur Versorgung des Gebiets.
Ableitung des Abwassers und Niederschlagswassers Richtung Westen und Norden.
Die geplante Baufläche wurde bereits im Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) der Stadt Bad
Friedrichshall berücksichtigt. Entsprechende Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entwässerung
werden im AKP benannt und sind im Rahmen der Erschließung des Baugebiets zu realisieren.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am östlichen Ortsrand von Kochendorf. Im Westen der Fläche befindet sich
Wohnbebauung. Die Fläche eignet sich für Einfamilienhausbebauung (Einzel-, Doppel- und Rei-
henhäuser sowie für Mehrfamilienhäuser).

geeignet



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bad Friedrichshall-Oedheim-Offenau
4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans

Begründung – Feststellung Seite 78

Stadtbild / Ortsbild Eignung
Die Fläche bildet eine städtebauliche Ergänzung des Siedlungsgefüges. Es wird ein neuer östli-
cher Ortsrand gebildet. Die Gestaltung des Ortsrands ist zu berücksichtigen.

geeignet

Prognose der Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht) Eignung
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Pflanze und Tiere bedingt geeignet
*Die Eignung wurde nach vier Kategorien bewertet: geeignet; bedingt geeignet; eingeschränkt; stark eingeschränkt

Bewertungsergebnis
Á Aus stadtplanerischer Sicht ist das Gebiet für eine Bebauung geeignet

Á Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet bei Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
für eine Wohnbebauung geeignet.

Á Die Fläche wird zur Reduzierung der Wohnbauflächenausweisung und zum Erhalt der landwirtschaftlichen Acker-
flächen in Nähe zu den bestehenden Aussiedlerhöfen nicht weiterverfolgt.
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18 Hesseläcker
Flächendaten
Ortsteil Kochendorf
Baufläche Hesseläcker
Nutzungsart Wohnbaufläche / Grünfläche
Größe (insgesamt) 4,15 ha / 0,39 ha

4. Fortschreibung (ohne Maßstab) 3. Fortschreibung (ohne Maßstab)

Lage im Ortsgefüge und Bestandssituation
Lage Östlicher Ortsrand von Kochendorf
Topographie Südwestexponiert; mäßig abfallend
Bodengüte (Flurbilanz 2022) Vorbehaltsflur I
Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflächen)
Umgebungsnutzungen Wohnbebauung (Westen), Wiesenflächen und Wochenendhausgebiet (Süden),

Ackerflächen (Osten), Norden (L 1088)

Übergeordnete räumliche Planungen
Regionalplanung Trasse für Ferngasleitung (VRG)
Schutzgebiete (LUBW Mai 2023) Keine Schutzgebiete bekannt
Sonstige Fachplanungen Flächen des Biotopverbunds mittlerer Standorte

Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt
Verkehrliche Anbindung Eignung*
Äußere Erschließung über die Neuenstadter Straße möglich. geeignet
Nutzungskonflikte Eignung
Verkehrslärm L 1088, Trasse Ferngasleitung, Trasse Fernwasserleitung, Risiko bei Starkregenereig-
nissen, Archäologische Denkmalpflege, Hochwasserschutzmaßnahme Merzenbachstollen

eingeschränkt

Technische Ver- und Entsorgung Eignung
Erweiterung des bestehenden Wohngebiets zur Versorgung des Gebiets.
Ableitung des Abwassers und Niederschlagswassers Richtung Westen zur Oststraße.
Die geplante Baufläche wurde bisher nicht im Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) berücksichtigt.
Im Vorfeld nachgelagerter Verfahren ist der AKP zu aktualisieren und im Zuge der Erschließung
des Baugebiets entsprechende Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entwässerung umzusetzen.

geeignet

Lage / Standortgunst Eignung
Das Gebiet liegt am östlichen Ortsrand von Kochendorf. Im Westen der Fläche befindet sich
Wohnbebauung. Die Fläche eignet sich für Einfamilienhausbebauung (Einzel-, Doppel- und Rei-
henhäuser sowie Mehrfamilienhäuser).

geeignet




























































































































































































